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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

noch in seiner letzten Sitzung dieser
Legislaturperiode hat der Deutsche
Bundestag am 29.6.2017 in zweiter
und dritter Lesung das „Gesetz zur
Neuregelung des Schutzes von Ge-
heimnissen bei der Mitwirkung Drit-
ter an der Berufsausübung schwei-
gepflichtiger Personen“ (BT-Dr 18/
11936 in der Fassung der Beschluss-
empfehlung des Rechtsausschusses
BT-Dr 18/12940) beschlossen. Mit
diesem Gesetz, das am Tag nach der
Verkündung im Bundesgesetzblatt in
Kraft tritt, werden die Verschwiegen-
heitspflichten geändert. Um den Not-
wendigkeiten eines arbeitsteiligen
und zudem immer mehr digitalisier-
ten Lebens einerseits und dem
Schutz des Mandantengeheimnisses
andererseits gerecht zu werden, ak-
zeptiert der Gesetzgeber jetzt, dass
die Mitwirkung Dritter an der Berufs-
ausübung schweigepflichtiger Perso-
nen selbstverständlich geworden ist.
Das Gesetz erlaubt ein Offenbaren
fremder Geheimnisse gegenüber ex-
ternen Dienstleistern, wenn diese
ausdrücklich und vertraglich in die
Verschwiegenheitspflicht mit einbe-
zogen werden. Geändert werden
durch dieses Gesetz sowohl der
§ 203 StGB, der § 53a StPO und der
§ 43a Abs. 2 BRAO. Zudem wird ein
neuer § 43e BRAO geschaffen, in
dem die „Inanspruchnahme von
Dienstleistungen“ genau geregelt
wird. So bedarf etwa der Vertrag mit
dem Dienstleister der Textform, un-
ter gewissen Umständen muss der
Mandant auch bei der Inanspruch-
nahme externer Dienstleister zustim-
men. Diese neuen Regelungen wa-
ren überfällig und schützen die An-
waltschaft. Die Satzungsversamm-
lung hat zudem eine weitere ergän-
zende Regelung des § 2 BORA be-
schlossen. Dies alles bietet mehr
Rechtssicherheit für eine effektive
anwaltliche Tätigkeit.

Mit der jüngst beschlossenen „klei-
nen“ BRAO-Novelle wurde durch eine
Änderung des § 88 BRAO die Brief-
wahl bzw. elektronische Wahl zum
Vorstand der Kammer obligatorisch

eingeführt. Der Vorstand der Rechts-
anwaltskammer Köln wird sich in den
nächsten Wochen intensiv mit den
Fragen befassen, die mit der Ände-
rung des Wahlsystems zusammen-
hängen. In der Tendenz möchte der
Kammervorstand die Möglichkeit ei-
ner elektronischen Wahl prüfen, die
ihm besser geeignet scheint, um ein
rasche, kostengünstige und allen An-
wälten zugängliche Wahlmöglichkeit
zu eröffnen. Da bereits die Vorstands-
wahlen im November 2018 nach der
neuen Vorschrift durchgeführt werden
müssen, wird der Kammerversamm-
lung am 15.11.2017 ein Vorschlag für
eine Änderung der Geschäfts- und
Wahlordnung der Rechtsanwaltskam-
mer Köln vorgelegt werden. Der Vor-
stand der Kammer ist zuversichtlich,
dass sich durch das neue System
mehr Kammermitglieder an den Wah-
len beteiligen werden.

In einem Verfahren vor dem Anwalts-
senat des BGH, das ein Mitglied der
Kammer Köln geführt hat, hat der
BGH mit seinem Urteil vom 20.3.
2017 (AnwZ (Brfg) 46/15 = BRAK-
Mitt. 2017, 140 mit Anm. Siegmund)
den Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer verpflichtet, dem Mitglied Zu-
gang zu den Beratungsgegenständen
und Beratungsergebnissen des Kam-
mervorstands zu gewähren. Der Se-
nat stellt aber klar, dass dies nicht
den Zugang zu den in den Protokollen

dokumentierten Wort- und Diskus-
sionsbeiträgen der Sitzungsteilneh-
mer betrifft, d. h. den Beratungsver-
lauf im engeren Sinne. Dieser Bera-
tungsverlauf ist gemäß § 7 IFG NRW
weiterhin geschützt. Der Kammer-
vorstand wird jetzt beraten, wie die-
ses Urteil generell im Interesse aller
Kammermitglieder umgesetzt wer-
den kann. Die Tendenz geht dahin,
auf der Homepage der Rechtsan-
waltskammer Köln wesentliche Teile
des Protokolls zu veröffentlichen.
Entscheidungen des Kammervor-
stands in Bezug auf einzelne Anwäl-
te, zum Beispiel im Beschwerdever-
fahren, unterliegen selbstverständ-
lich weiterhin der Geheimhaltung
und dem Schutz des § 76 BRAO.

In diesem Zusammenhang darf auch
auf den in diesem Heft veröffentlich-
ten Beschluss des OVG Münster
vom 3.5.2017 (15 B 457/17) verwie-
sen werden. Es ging um ein presse-
rechtliches Auskunftsbegehren ge-
genüber der Rechtsanwaltskammer
Hamm, welches die Gründe und Um-
stände des Zulassungswiderrufs
eines ehemaligen Kammermitglieds
betraf, der als Spitzenkandidat seiner
Partei zu den Wahlen zum nordrhein-
westfälischen Landtag im Mai 2017
antrat, betraf. Das OVG hat die Auf-
fassung vertreten, die Verschwiegen-
heitspflicht des Kammervorstandes
gemäß § 76 Abs. 1 BRAO stehe
einer solchen Auskunft grundsätzlich
nicht entgegen. Auch § 4 Abs. 2 Nr.3
PresseG NRW, wonach ein Anspruch
auf eine Auskunft nicht besteht, so-
weit ein überwiegendes öffentliches
oder schutzwürdiges privates Inte-
resse verletzt wird, hindere im kon-
kreten Fall die Mitwirkung nicht. Der
Senat stellt hier auf das überwiegen-
de Interesse der Öffentlichkeit bei
einer in der Öffentlichkeit agierenden
Person ab, auch wenn diese ehemals
der Rechtsanwaltschaft angehörte.
Der Vorstand der Rechtsanwaltschaft
wird in entsprechenden Fällen in je-
dem Fall sehr genau abwägen, ob
und wie Auskünfte zu erteilen sind.

Die Geschäftsstelle der Kammer und
der Kammervorstand hat noch eine
große Bitte an Sie: Leider werden
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uns Veränderungen des Kanzleisit-
zes, sowohl im Fall eines Umzugs
mit der bestehenden Kanzlei als auch
ein Kanzleiwechsel nicht immer mit-
geteilt. Ca. 150–200 Mitteilungen
über unzustellbare Exemplare des
KammerForums erreichen uns nach

dem Versand jeder Ausgabe. Bitte
teilen Sie uns möglichst rasch ent-
sprechende Veränderungen mit.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
und den besten Wünschen für eine
erholsame Urlaubszeit

Ihr

Peter Blumenthal
Präsident

Fachanwaltschaften
Vom 22.2.2017 bis 4.7.2017 hat die Rechtsanwaltskammer Köln den folgenden Kolleginnen und Kollegen die Erlaub-
nis zur Führung einer Fachanwaltsbezeichnung verliehen:

Agrarrecht
Hensen, Adelheid, Köln

Arbeitsrecht
Arslan, Özer, Köln
Franken, Sebastian, Wiehl
Friemond, Peter, Köln
Hahne, Tobias, Köln
Harbeke, Annette, Köln
Höck, Uta, Bonn
Leopold, Inga, Köln
Marseaut, M.A. Samuel Louis André,
Köln
Meyer-Michaelis, LL.M. oec. Isabel,
Köln
Schiller, Jan, Köln
Wall, Rudi, Köln
Wörz, Sylvia, Köln
Wüstkamp, Katharina E., Merzenich

Bank- und Kapitalmarktrecht
Schwarz, Dr. Holger, Köln
Sickmann, Josef, Bonn

Bau- und Architektenrecht
Bilgin, Deniz, Köln
Kielert, Uli, Bonn
Sieger, Dr. Roland, Frechen

Erbrecht
Oertel, Gordian, Bonn
Rudolph, Axel, Köln
Wittmütz, Dr. Annette, Köln

Familienrecht
Bietmann, Elke, Rösrath
Chakroun, Natalia, Köln

Menzel, Volker, Engelskirchen
Proft, Andreas, Köln

Gewerblicher Rechtsschutz
Bodemann, Rüdiger, Bonn
Ekey, Volker, Köln
Herro, Thomas, Köln

Insolvenzrecht
Römer, Alexander, Köln

Informationstechnologierecht
Keppeler, Dr. Lutz, Köln

Medizinrecht
Gedigk, Maitre en droit Rüdiger,
Hennef

Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Ditges, Clemens, Köln
Gau, Reimund, Bergheim
Häger, Nicola, Euskirchen
Michels, Jochen, Siegburg
Rieck, Michael, Köln
Spiller, Markus, Euskirchen
Wehrmann-Fürus, Muriel, Köln

Migrationsrecht
Leupolt, Dr. Söhnke, Köln

Sozialrecht
Behle, Jutta, Aachen
Bieker, Dolf, Köln

Steuerrecht
Löhrer, LL.M. Tim, Köln
Moschel, Dr. Florian, Aachen

Strafrecht
Danwitz, Katharina, Köln
Fischer, Dr. Susanne, Aachen
Huppertz, Christoph M., Aachen
Neuhöfer, Dr. Daniel, Bonn
Vendel, Eva, Hennef
Weuffen, Kerstin, Eschweiler

Urheber- und Medienrecht
Decker, Dr. Thomas, Bonn
Würkert, LL.M. Tobias, Bonn

Vergaberecht
Klingbeil, Dr. Thilo, Köln
Steuber, Martin, Köln
Weihrauch, Oliver, Bonn

Verkehrsrecht
Michelske, Marc, Köln
Reber, Annette, Hürth
Wulfhorst, Dr. Henrich, Aachen

Versicherungsrecht
Hösker, LL.M. Carsten, Köln
Nießen, Daniel, Köln
van Bühren, LL.M. Anna, Köln

Verwaltungsrecht
Gehrken, Béla, Köln
Keller, Dr. Karsten, Düren
Ley, Julian, Bonn
Madejska, LL.M. Daria, Köln
Weisel, Britta, Aachen
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Peter Biesenbach neuer Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen

Am 30.6.2017 wurde Peter Biesen-
bach durch den Ministerpräsidenten
zum Justizminister des Landes von
Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet,
zum Justizminister der Landes NRW
ernannt.

Peter Biesenbach wurde 1948 in Hü-
ckeswagen geboren.

Peter Biesenbach ist ein Rechtsan-
walt, Politiker, Landtagsabgeordneter
für die CDU in Nordrhein-Westfalen
und war stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU-Fraktion. Biesenbach ist
verheiratet.

Seiner Ausbildung für den gehobe-
nen Verwaltungsdienst (Abschluss
Diplom-Verwaltungswirt (FH)) gingen

die mittlere Reife und später das Abi-
tur auf dem zweiten Bildungsweg vo-
raus. In Köln studierte Biesenbach
Rechtswissenschaft und Psycholo-
gie.

Seine berufliche Laufbahn begann als
selbständiger Rechtsanwalt in einer

Hückeswagener Sozietät. Im Jahr
1966 trat er in die CDU ein. Seit dem
2.6.2000 ist er für den Landtagswahl-
kreis Oberbergischer Kreis Abgeord-
neter des Landtags Nordrhein-West-
falen. Bei der Landtagswahl in Nord-
rhein-Westfalen 2017 erhielt er mit
50,8 Prozent die absolute Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.

Seit 2004 ist Peter Biesenbach Mit-
glied aller abgehaltenen Bundesver-
sammlungen gewesen.

Dirk Wedel neuer Staatssekretär der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen

Dirk Wedel wurde am 8.6.1974 in
Velbert geboren. Er ist ein deutscher
Politiker (FDP) und ist jetzt Staatsse-
kretär im Ministerium der Justiz.

Dirk Wedel studierte nach Abitur und
Zivildienst ab 1994 Rechtswissen-
schaft an der Ruhr-Universität Bo-
chum. Nach dem Referendariat legte
er 2002 das Zweite Staatsexamen ab
und trat als Richter in den Justiz-
dienst, ab 2005 als Richter am Land-
gericht Düsseldorf. In der Zeit von 2007 bis 2012 war er

im nordrhein-westfälischen Justizmi-
nisterium als Referent tätig und unter

anderem für informationstechnische
Belange der Justiz zuständig. Wedel
ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Wedel gehört der FDP seit 1993 an.
Von 1999 bis 2014 vertrat seine Par-
tei im Kreistag des Kreises Mett-
mann und war dort Fraktionsvorsit-
zender. Seit 2009 ist er auch Kreisvor-
sitzender seiner Partei. Bei der Land-
tagswahl in Nordrhein-Westfalen
2012 und 2017 errang er ein Mandat
über die Landesliste seiner Partei.
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Kammerversammlung 2017

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Köln weist auf nachfolgende Termine hin:
Berichtigung zum KammerForum 1/2017, 13.

Kammerversammlung: Mittwoch, 15.11.2017 in Aachen

Anträge zur Tagesordnung (§ 4 GO): bis spätestens Donnerstag, 31.8.2017

Prüfung des Haushalts der Rechtsanwaltskammer Köln für 2016 abgeschlossen

Die von der Kammerversammlung
beauftragten Wirtschaftsprüfer ha-
ben ihre Prüfung für das Jahr 2016
abgeschlossen. Wie sich aus dem
im folgenden abgedruckten Prüfbe-
richt ergibt, konnte die Kammer das
Jahr mit einem geringeren Verlust

als geplant abschließen. Der Kam-
mervorstand hat den Prüfbericht zu-
stimmend zur Kenntnis genommen.
Die Details ersehen Sie aus dem
Prüfbericht. Der Schatzmeister der
Kammer Köln, Dr. Thomas Gut-
knecht, wird Ihnen die Haushaltsent-

wicklung und die Besonderheiten
zusammen mit dem Haushaltsvor-
schlag 2018 mit der Einladung zur
Kammerversammlung am 15.11.
2017 erläutern.
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Neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen

Nach den Landtagswahlen in Nord-
rhein-Westfalen ist am 27.6.2017 Ar-
min Laschet (CDU) zum neuen Minis-
terpräsidenten gewählt worden.

Am 30.6.2017 wurde Rechtsanwalt
Peter Biesenbach, MdL (CDU) aus
Hückeswagen und Mitglied der
Rechtsanwaltskammer Köln zum
Justizminister und am 4.7.2017 wur-
de der FDP-Landtagsabgeordnete
Dirk Wedel aus Mettmann zum
Staatssekretär ernannt.

Der Koalitionsvertrag

Im Koalitionsvertrag, der 125 Seiten
umfasst, werden für die Wahlperiode
2017–2022 auch Vorhaben zum The-
ma Justiz und freie Berufe aufge-
führt. Den vollständigen Vertrag fin-
den Sie auf der Homepage der Kam-

mer Köln unter „News“ (www.rak-
koeln.de). Diese Passagen geben wir
im Folgenden wieder:

Justiz

(Seite 66 ff. des Koalitionsvertrags)

Personelle Ausstattung und Perso-

nalentwicklung

Eckpfeiler einer starken, funktionsfä-
higen Justiz sind gut ausgebildete,
motivierte und leistungsstarke Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Diesen
werden wir sichere Perspektiven für
ihr berufliches Fortkommen und ihre
persönliche Weiterentwicklung bie-
ten und zugleich die Stellenpläne so
gestalten, dass übermäßige Belas-
tungen vermieden werden.

Im Bereich des höheren Dienstes,
insbesondere bei Richtern und
Staatsanwälten, streben wir mittel-
fristig eine bessere personelle Aus-
stattung an. Besonderes Augenmerk
gilt in diesem Zusammenhang der
Verwaltungsgerichtsbarkeit, die auf-
grund der hohen Anzahl von Asylkla-
gen derzeit besonders belastet ist,
sowie den Strafkammern der Land-
gerichte, damit auch Nichthaftsachen
künftig zügiger erledigt werden kön-
nen.

Ebenso wichtig ist die entsprechen-
de Schaffung zusätzlicher Stellen für
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte
sowie eine entsprechende Anpas-
sung der Zahl der Rechtspflegerin-
nen und Rechtspfleger, des mittleren
Justizdienstes und des Wachtmeis-
terdienstes.
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Unsere Bediensteten im Servicebe-
reich sind mit ihrer hohen Einsatzbe-
reitschaft auch bei hoher Arbeitsbe-
lastung unverzichtbare Träger einer
funktionierenden Justiz. Aufgrund
sich rasch wandelnder Arbeitsbe-
dingungen – gerade auch vor dem
Hintergrund der Einführung der
elektronischen Akte – wollen wir
prüfen, inwieweit das geänderte
Berufsbild Möglichkeiten eröffnet,
durch Übertragung höherwertiger
Tätigkeiten weitere Spielräume für
das berufliche Fortkommen zu
schaffen.

Den Bereich des Justizwachtmeister-
dienstes werden wir weiterentwi-
ckeln und die entsprechende Ausbil-
dung gezielt anpassen. Gerade vor
dem Hintergrund gestiegener Anfor-
derungen prüfen wir, ob die Ausbil-
dungszeit maßvoll verlängert werden
kann. Die Fortbildungsangebote wer-
den wir intensivieren.

Wir werden eine Anpassung der Be-
soldung der Justizvollstreckungsbe-
amten an die der Gerichtsvollzieher
sowie eine Anpassung der Besol-
dung der Justizhelfer an die der
Wachtmeister prüfen. In diesem Zu-
sammenhang werden wir auch eine
Laufbahnreform für den mittleren
Justizdienst sowie die Übertragung
von richterlichen Aufgaben auf den
gehobenen Dienst und von Aufgaben
des gehobenen Dienstes auf den
mittleren Dienst prüfen.

Die Juristenausbildung werden wir
weiter modernisieren. Leitbild ist der
wissenschaftlich fundierte und
gleichzeitig praxisnah ausgebildete
Jurist, der in Zeiten eines rasanten
gesellschaftlichen Wandels in der La-
ge ist, in Justiz, Verwaltung und Wirt-
schaft auf verschiedenen Ebenen
Verantwortung zu übernehmen und
für den demokratischen und markt-
wirtschaftlichen Rechtsstaat einzu-
stehen. Dazu werden wir die kriti-
sche Auseinandersetzung mit den
gesellschaftlichen, politischen, wirt-
schaftlichen und internationalen Be-
zügen des Rechts in der Juristenaus-
bildung stärken.

In Zusammenarbeit mit den Rechts-
anwaltskammern, den Industrie- und
Handelskammern und den Juristi-
schen Fakultäten werden wir über
die juristische Pflichtausbildung hi-
naus ein breites Spektrum an freiwil-
ligen Zusatzveranstaltungen für
Rechtsreferendare anbieten, um un-
ser Land als Ausbildungsstandort für
Juristen attraktiver zu machen.

Bürgernahe Justiz

Mit Blick auf die Bevölkerungsent-
wicklung werden wir bei Gerichten
und Staatsanwaltschaften ebenso
wie im Justizvollzugsbereich eine
bürgerorientierte Aufgabenerfüllung
sicherstellen. Zu diesem Zweck wer-
den Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten mit den erforderlichen Ressour-
cen ausgestattet sowie zusätzlich
personell verstärkt. Sie werden flä-
chendeckend mit moderner und si-
cherer Technik ausgestattet. Wir be-
kennen uns zu einer starken und un-
abhängigen Justiz auch in der Fläche.

Die Schranken für eine effiziente
Wahrnehmung des Justizgewäh-
rungsanspruchs durch Rechtsuchen-
de werden wir weiter abbauen – et-
wa durch anwaltliche Beratungsstel-
len bei den Amtsgerichten, die Bür-
gerinnen und Bürger mit geringem
Einkommen eine schnelle, unbüro-
kratische und kostenlose Rechtsbe-
ratung durch eine Rechtsanwältin
oder einen Rechtsanwalt bieten. Da-
rüber hinaus werden wir das ehren-
amtliche Engagement in der Justiz
stärken.

Rechtsschutzmöglichkeiten

Wir werden im Verfassungsgerichts-
hofgesetz eine Individualverfas-
sungsbeschwerde zum Verfassungs-
gerichtshof des Landes Nordrhein-
Westfalen einführen. Dadurch erhält
künftig jedermann die Möglichkeit,
eine Verletzung seiner in der Landes-
verfassung garantierten Grundrechte
oder grundrechtsgleichen Rechte
durch Akte der nordrhein-westfäli-
schen Staatsgewalt geltend zu ma-
chen. Wir werden dabei einen Filter
zur Konzentration auf relevante Fälle
vorsehen, etwa durch die Einführung
eines Vorprüfungssystems durch die

Kammern, das Erfordernis der An-
nahme zur Entscheidung durch den
Verfassungsgerichtshof und eine
Missbrauchsgebühr. Die Einlegung
einer Individualverfassungsbeschwer-
de zum Verfassungsgerichtshof des
Landes Nordrhein-Westfalen wird
durch die Möglichkeit der Verfas-
sungsbeschwerde zum Bundesver-
fassungsgericht nicht ausgeschlos-
sen, solange wegen des Beschwer-
degegenstandes nicht bereits ein
Verfahren beim Bundesverfassungs-
gericht anhängig ist oder war.

Staatliches Gewaltmonopol

Die Vermittlung des universellen Gel-
tungsanspruchs unserer Rechtsord-
nung gegenüber allen Bürgerinnen
und Bürgern, gerade aber auch ge-
genüber denjenigen, die als Flüchtlin-
ge oder Zuwanderer aus nicht funk-
tionierenden Rechtsordnungen zu
uns kommen, ist uns ein besonders
wichtiges Anliegen.

Religiöse Paralleljustiz werden wir in
Nordrhein-Westfalen nicht dulden.
Dies gilt insbesondere für die Berei-
che der Strafjustiz und des Familien-
rechts. Über die die grundlegenden
Wertentscheidungen des Grundge-
setzes und deren Ausprägung im
Ehe-, Familien- und Familienverfah-
rensrecht soll künftig bereits im
Schulunterricht informiert werden.
Wir werden erstmals ein landeswei-
tes Lagebild „Paralleljustiz“ erstellen
lassen.

Christdemokraten und Freie Demo-
kraten werden weltanschaulich und
religiös neutrale Kleidung für Richter
und andere Justizangehörige im Ge-
richtssaal und bei hoheitlichen Tätig-
keiten gesetzlich vorschreiben. Zu-
dem werden wir die Gesichtsver-
schleierung bei Gericht verbieten.

Zwangsvollstreckungen

Für die Bürgerinnen und Bürger und
die Wirtschaft ist die schnelle und ef-
fektive Beitreibung von Außenstän-
den von erheblicher Bedeutung. Dies
werden wir durch moderne Zwangs-
vollstreckungselemente und durch
motivierte, gut ausgebildete und leis-
tungsstarke Gerichtsvollzieherinnen
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und Gerichtsvollzieher gewährleis-
ten. Zur Beschleunigung der Zwangs-
vollstreckung werden wir insbeson-
dere Aufzeichnungspflichten und die
Verwaltungsarbeit für Gerichtsvollzie-
herinnen und Gerichtsvollzieher redu-
zieren. Darüber hinaus werden wir
die Aus- und Fortbildung für das Ge-
richtsvollzieherwesen weiterentwi-
ckeln.

Digitalisierung in der Justiz

Durch die flächendeckende Einfüh-
rung des elektronischen Rechtsver-
kehrs und Einführung der elektroni-
schen Akte schaffen wir eine effizi-
entere, kostengünstigere und bürger-
freundlichere Justiz. Hierbei achten
wir insbesondere darauf, den Justiz-
bediensteten durch moderne Hard-
ware und eine benutzerfreundliche
elektronische Akte komfortable Ar-
beitsbedingungen auf dem neuesten
technischen Stand zu ermöglichen.
Die dazu erforderlichen Sach- und
Personalmittel werden auch weiter-
hin bereitgestellt.

Weil die Umsetzung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und der elekt-
ronischen Akte in Nordrhein-Westfa-
len bislang schleppend verlaufen ist,
werden wir nach einer evaluierenden
Bestandsaufnahme zunächst darüber
entscheiden, ob wir von der bundes-
gesetzlich vorgesehenen Opt-Out-
Klausel Gebrauch machen werden.
Anschließend werden wir einen Mas-
terplan für die Einführung des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs und der
elektronischen Akte in unserem Land
entwickeln. Dieser wird Fragen der
Sicherheitsarchitektur ebenso um-
fassen wie ein Akzeptanzmanage-
ment und Fortbildungskonzept für
die Bediensteten der Justiz. Darüber
hinaus streben wir die flächende-
ckende Einführung des Elektroni-
schen Gerichts- und Verwaltungs-
postfachs (EGVP) an.

Justizstandort Nordrhein-

Westfalen

Die Justiz ist von großer Bedeutung
für den Wirtschaftsstandort Nord-
rhein-Westfalen. Deshalb unterstüt-
zen wir für den Bereich der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit eine konzep-

tionelle Spezialisierung der Oberlan-
desgerichte mit einer entsprechen-
den „Markenbildung“.

Sicherer Strafvollzug

Berufliche Mehrleistungen werden
wir auch im Strafvollzug stärker ho-
norieren. Wir werden zusätzliche
Stellen für die Justizvollzugsanstal-
ten in Nordrhein-Westfalen schaffen
und eine Personalbedarfsberech-
nung bzw. -erhebung für den Justiz-
vollzug entwickeln.

Der allgemeine Vollzugsdienst und
der Werkdienst sind im Hinblick auf
die künftige Personalgewinnung at-
traktiv auszugestalten.

Die Bereitstellung einer ausreichen-
den Anzahl von Haftplätzen ist eine
staatliche Kernaufgabe. Sie stellt die
Grundvoraussetzung für einen effek-
tiven Strafvollzug, das Gelingen von
Resozialisierung und das Vertrauen
der Bevölkerung in eine geordnete
Strafrechtspflege dar. Unser Ziel ist
deshalb die Sicherstellung ausrei-
chender Haftkapazitäten sowie eine
höhere Effektivität des Strafvollzuges.

Wir halten es für geboten, den Siche-
rungsauftrag des Strafvollzugs wie-
der als Vollzugsziel gesetzlich festzu-
schreiben. Die bestehenden Voll-
zugsgesetze werden wir zudem eva-
luieren und den Abbau bürokratischer
Dokumentationspflichten prüfen.

Wir werden Drogenkonsum und
-handel im Strafvollzug konsequent
bekämpfen. Zu diesem Zweck wer-
den wir künftig mehr Drogenspür-
hunde einsetzen und die Anzahl der
Kontrollen erhöhen. Außerdem wer-
den wir eine NRW-Initiative zur bes-
seren Bekämpfung von Drogen im
Strafvollzug in den Bundesrat einbrin-
gen.

In unseren Justizvollzugsanstalten
dürfen religiöser Hass und Radikali-
sierung keinen Platz haben. Daher
werden wir die Prävention und Be-
kämpfung politischer und religiös ex-
tremistischer Bestrebungen von Ge-
fangenen im Justizvollzug intensivie-
ren.

Darüber hinaus werden wir die Sui-
zidprävention im Strafvollzug verbes-
sern. Zudem werden wir Mindest-
standards für den Kontakt inhaftierter
Elternteile zu ihren Kindern festle-
gen. Die Sozialtherapie werden wir
ausweiten, um Rückfallrisiken zu mi-
nimieren.

Wir werden prüfen, wie das Ableis-
ten gemeinnütziger Arbeit gefördert
werden kann, um Ersatzfreiheitsstra-
fen zu reduzieren.

Wir werden ein Pilotprojekt für den
Jugendstrafvollzug in alternativen
Formen auf den Weg bringen.

Ausbildung, Qualifizierung und Be-
schäftigung im Strafvollzug sind un-
verzichtbare Bausteine für eine er-
folgreiche Resozialisierung. Wir stre-
ben daher eine Erhöhung der Be-
schäftigtenquote in den Justizvoll-
zugsanstalten an. Die Zahl der Ar-
beits- und Ausbildungsplätze für Ge-
fangene in Justizvollzugsanstalten
und Unternehmen werden wir weiter
erhöhen.

Durch eine Optimierung des Über-
gangsmanagements zur Vorberei-
tung der Entlassung aus dem Vollzug
werden wir dabei helfen, dass ehe-
malige Strafgefangene nach Haftver-
büßung wieder Fuß fassen. Durch
Gewährleistung einer umfassenden
Entlassungsvorbereitung in der letz-
ten Phase des Vollzugs werden wir
zudem die Basis für den bestmög-
lichen Übergang zu einem straflosen
Leben in Freiheit bieten.

Opferschutz

Bestehende Opferschutzeinrichtun-
gen werden wir stärken. Damit Krimi-
nalitätsopfer so umfassend wie mög-
lich über die ihnen zustehenden
Rechte aufgeklärt werden, werden
wir die psychosoziale Prozessbeglei-
tung unter Einbeziehung haupt- und
ehrenamtlicher Kräfte offensiv be-
kannt machen und durch staatliche
Begleitmaßnahmen stärken. Ebenso
werden wir eine auf die Opferbelan-
ge ausgerichtete Aus- und Weiterbil-
dung für die Amtsträger der Strafver-
folgungsorgane sicherstellen. Dazu
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zählt insbesondere, dass die Verneh-
mung eines Opfers zu schambesetz-
ten Sachverhalten bereits im Ermitt-
lungsverfahren durch eine Person
gleichen Geschlechts durchgeführt
werden muss, wenn das Opfer dies
beantragt und eine entsprechende
Möglichkeit besteht.

Eine Weiterentwicklung des Opfer-
entschädigungsgesetzes werden wir
prüfen. Wir werden die Berufung
eines Opferschutzbeauftragten nach
dem Vorbild des Landes Berlin prü-
fen, um den Opferschutz in Nord-
rhein-Westfalen durch Unterstüt-
zungsangebote nachhaltig zu stärken
und die verschiedenen bestehenden
Hilfsangebote besser zu koordinieren
und miteinander zu vernetzen.

Strafrechtspflege

Damit die Strafe der Tat möglichst
auf dem Fuße folgt, werden wir die
Anwendung der beschleunigten Ver-
fahren ausweiten und erweitern.
Hierzu werden wir vermehrt Personal
zur Verfügung stellen. Darüber hi-
naus streben wir eine Zuständigkeits-
konzentration für besonders be-
schleunigte Verfahren entsprechend
der Haftzuständigkeiten an.

Die Bekämpfung der Jugendkrimina-
lität ist für uns von besonderer Be-
deutung. Auf diese Weise können
potenziell kriminelle Karrieren bereits
frühzeitig beendet werden.

Die Vernetzung aller Akteure aus Jus-
tiz, Polizei und Jugendarbeit in soge-
nannten Häusern des Jugendrechts
werden wir deshalb sukzessive auf
das gesamte Land ausdehnen und
geeignete Intensivtäterprogramme
unterstützen. Zudem prüfen wir eine
deutliche Ausweitung des „Staatsan-
walts vor Ort“.

Jugendarrest soll künftig nach Mög-
lichkeit in Jugendarrestanstalten voll-
zogen werden. In diesem Zusam-
menhang werden wir insbesondere

sicherstellen, dass es ausreichende
Kapazitäten für die Verhängung des
Warnschussarrests gibt und dessen
qualitative Ausgestaltung überprü-
fen. Mit Hilfe eines Teen-Court-Pro-
jekts (Schüler „urteilen“ über Schü-
ler) werden wir einen neuen Weg im
Umgang mit Jugendkriminalität er-
proben.

Straftaten mit terroristischem Hinter-
grund werden wir mit der Einrichtung
einer Zentralstelle bei einer General-
staatsanwaltschaft konsequent und
effektiv verfolgen. Strafverfahren, die
organisierte Kriminalität, kriminelle
Familienclans sowie Gewalt gegen
Polizeibeamtinnen und -beamte und
Einsatzkräfte betreffen, wollen wir
zukünftig durch die Einrichtung per-
sonalstarker Schwerpunktstaatsan-
waltschaften bzw. Sonderdezernaten
zentral und damit schneller bearbei-
ten. Die bei den Staatsanwaltschaf-
ten angesiedelten Fachdienststellen
für Cybercrime und Vermögensab-
schöpfung werden wir stärken.

Zur wirksamen Bekämpfung von
Straftaten „reisender Täter“ streben
wir die Bündelung der Strafverfol-
gung solcher Täter bei einer Staats-
anwaltschaft an.

Für im Ausland begangene Straftaten
zum Nachteil des Fiskus wollen wir
Zuständigkeiten schaffen.

Kriminalpolitische Akzente

Wir unterstützen die Bundesratsini-
tiative des Landes Baden-Württem-
berg zur Erweiterung des Umfangs
der Untersuchungen von DNA-fähi-
gem Material.

Zudem befürworten wir die Zustän-
digkeit des Staatsanwalts nach dem
„Wohnortprinzip“ auch bei der Ver-
folgung von erwachsenen Intensivtä-
tern.

Wir setzen uns dafür ein, dass Verlet-
zungen von Persönlichkeitsrechten in

der digitalen Welt strafrechtlich künf-
tig effizienter verfolgt werden kön-
nen.

Die Verbindung von polizeilicher Kri-
minalstatistik und Strafverfolgungs-
statistik zu einer einheitlichen Ver-
laufsstatistik werden wir im Rahmen
einer Machbarkeitsstudie prüfen.

Freie Berufe

(Seite 44 des Koalitionsvertrags)

Christdemokraten und Freie Demo-
kraten stehen an der Seite der Freien
Berufe in Nordrhein-Westfalen. Sie
sind Dienstleister im öffentlichen In-
teresse. In Nordrhein-Westfalen sind
knapp eine Million Menschen im Be-
reich der Freien Berufe tätig. Gerade
für den ländlichen Raum sind die Pra-
xen, Kanzleien oder Apotheken ein
unverzichtbarer Teil der Infrastruktur.
Sie tragen zur Entwicklung und Si-
cherung unseres Gemeinwesens bei
und versorgen die Bevölkerung mit
notwendigen und hochwertigen
Dienstleistungen. Die Freien Berufe
sind ein wichtiger Bestandteil der So-
zialen Marktwirtschaft.

Wir wollen die Freien Berufe in unse-
rem Land weiter stärken. Ihre Selbst-
verwaltungsstrukturen und ihre Ver-
sorgungswerke haben sich bewährt
und wirken stabilisierend. Einer Auf-
weichung dieser Strukturen treten
wir daher genauso entgegen wie
einer Absenkung der hohen Ausbil-
dungsstandards. Die interdisziplinäre
Forschung zu den Freien Berufen
wollen wir besser koordinieren und
systematisch weiterentwickeln. Wir
werden auch die vielfältige Kultur-
und Kreativwirtschaft in Nordrhein-
Westfalen stärken. Dazu setzen wir
gezielt Instrumente der Wirtschafts-
förderung ein. Wir werden zudem
einen fortwährenden Dialog über
einen zeitgemäßen regulatorischen
Rahmen sowie effiziente Verfahren
im Bereich des Kartellrechts ansto-
ßen. (mwh.)
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Anwaltsorientierte Juristenausbildung – Anwaltswechsel im Landesjustizprüfungsamt

Damit das Landesjustizprüfungsamt in der zweiten juris-
tischen Staatsprüfung praxisnahe Aufgabenstellungen
aus dem anwaltlichen Bereich garantieren kann, leisten
die drei nordrhein-westfälischen Anwaltskammern tat-
kräftige Unterstützung. Sie finanzieren bereits seit 2003
die Tätigkeit einer Rechtsanwältin/eines Rechtsanwalts
im Umfang von 20,5 Stunden (halbe Stelle) im Landesjus-
tizprüfungsamt. Dabei wählen die drei Kammern gemein-
sam mit dem Justizministerium den Juristen für diese
Tätigkeit aus.

Von links nach rechts: RA Martin W. Huff, Geschäftsführer der RAK Köln;
RAin Simone Hiesgen; Präsidentin des LJPA Gudrun Schäpers; RAin Dr. Ute
Ploch-Kumpf; Leitende Ministerialrätin Dr. Corinna Dylla-Krebs; Referatsleiter

RiOLG Dr. Volkers Schepers; Präsident der RAK Düsseldorf RA Herbert
Schons; RA Dirk Hinne, Mitglied des Vorstands der RAK Hamm

Nunmehr ist seit dem 2.5.2017 die Wuppertaler Rechts-
anwältin und Fachanwältin für Familienrecht Simone
Hiesgen unter anderem für die Gestaltung von Klausuren
und Aktenvorträgen im zweiten juristischen Staatsexa-
men zuständig. Sie schließt dabei an die Tätigkeit von
Frau Rechtsanwältin Dr. Ute Ploch-Kumpf (Pulheim) an,
die nach neun Jahren ihre Tätigkeit im Prüfungsamt be-
endet hat.

Hiesgen setzt damit ein erfolgreiches Projekt der drei An-
waltskammern Düsseldorf, Hamm und Köln fort. Damit
soll gewährleistet werden, dass sich die Tätigkeit aller ju-
ristischen Berufe im 2. Staatsexamen wiederspiegelt.
Hiesgen, seit 16 Jahren Rechtsanwältin und auch Inha-
berin eines Masterabschlusses der Universität Münster,
verfügt über die nötige praktische und auch wissen-
schaftliche Erfahrung, um die entsprechende Sichtweise
einzubringen. Der Vertrag der Rechtsanwaltskammer
Köln mit ihr ist zunächst auf drei Jahre befristet.

Anfang Mai 2017 wurde im Düsseldorfer Ministerium der
entsprechende Vertrag zwischen dem Justizministerium
und der Kammer Köln, die diesmal federführend ist, un-
terzeichnet. (mwh.)

Ausbildung
Prüfungstermine 2018 im Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfachangestellte/r

Termine für die Zwischenprü-

fungen der Rechtsanwaltsfach-

angestellten 2018

Zwischenprüfung Frühjahr 2018:

Mittwoch, 14.3.2018

Anmeldeschluss: 2.2.2018

____________

Zwischenprüfung Herbst 2018:

Dienstag, 9.10.2018

Anmeldeschluss: 3.9.2018

Die Abnahme der Zwischenprüfung
erfolgt zentral in Köln. Über den Prü-
fungsort erfolgt eine gesonderte Mit-
teilung. Die Zwischenprüfung wird
schriftlich durchgeführt.

Die ausbildenden Rechtsanwälte sind
verpflichtet, die bei ihnen beschäftig-
ten Auszubildenden, die zwischen 12
und 18 Monaten ausgebildet worden
sind bzw. die Ausbildungszeit verkür-
zen, zur Zwischenprüfung anzumel-
den, soweit diese nicht bereits abge-
legt wurde. Gem. § 11 der Prüfungs-
ordnung setzt die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung den Nachweis der
Teilnahme an der vorgeschriebenen
Zwischenprüfung voraus.

Termine für die Abschlussprüfung

der Rechtsanwaltsfachange-

stellten 2018

Die Abschlussprüfung Sommer 2018

im Ausbildungsberuf Rechtsanwalts-
fachangestellte/r findet statt am

Montag, 23.4.2018 schriftlicher Teil

Dienstag, 24.4.2018 schriftlicher Teil

Mittwoch, 25.4.2018 Fachbezogene
Informationsverarbeitung und münd-
licher Prüfungsteil nach der neuen
ReNoPat-AusbV

MITTEILUNGEN/AUSBILDUNG
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Donnerstag, 26.4.2018 mündlicher
Prüfungsteil nach der neuen ReNo-
Pat-AusbV

Anmeldeschluss (Ausschlussfrist) ist

Freitag, 23.2.2018

Die Abschlussprüfung erfolgt zentral
in Köln. Über den Prüfungsort erfolgt
eine gesonderte Mitteilung.

Aufgefordert zur Teilnahme an der
Abschlussprüfung im Sommer 2018
sind alle Auszubildenden,

– die im Sommer 2015 die 3-jährige
Ausbildung begonnen haben,

– die im Frühjahr/Februar 2016 die
Ausbildung begonnen und ihre
Ausbildungszeit auf 2 ½ Jahre ver-
kürzt haben,

– die im Sommer 2016 die 2-jährige
Ausbildung begonnen haben und

– Wiederholer.

Die Abschlussprüfung Winter 2018/

19 im Ausbildungsberuf Rechtsan-
waltsfachangestellte/r findet statt am

Dienstag, 4.12.2018 schriftlicher Teil

Mittwoch, 5.12.2018 schriftlicher
Teil

Donnerstag, 6.12.2018 mündlicher
Prüfungsteil

Anmeldeschluss (Ausschlussfrist) ist

Freitag, 5.10.2018

Die Abschlussprüfung erfolgt zentral
in Köln. Über den Prüfungsort erfolgt
eine gesonderte Mitteilung.

Aufgefordert zur Teilnahme an der
Abschlussprüfung im Winter 2018/19
sind alle Auszubildenden,

– die im Februar 2016 die 3-jährige
Ausbildung begonnen haben,

– die im Sommer 2016 die Ausbildung
begonnen und ihre Ausbildungszeit
auf 2½ Jahre verkürzt haben,

– die im Februar 2017 die 2-jährige
Ausbildung begonnen haben und

– Wiederholer.

Ferner werden auch diejenigen Aus-
zubildenden zur Prüfung aufgerufen,
die eine vorzeitige Zulassung zur Ab-
schlussprüfung gemäß § 45 Abs. 1
BBiG oder eine Zulassung zur Ab-
schlussprüfung gemäß § 45 Abs. 2
BBiG anstreben. Eine vorzeitige Zu-
lassung als Externe gemäß § 45
Abs. 2 BBG anstreben. Eine vorzeiti-
ge Zulassung kommt nur bei nachge-
wiesenen überdurchschnittlichen
Leistungen (Notendurchschnitt von
besser als 2,49) in der Praxis und in
der Berufsschule in Betracht. Ob die
Voraussetzungen vorliegen, wird von
der Rechtsanwaltskammer im Einzel-
nen geprüft.

Die Abschlussprüfungen erfolgen
zentral in Köln. Über den Prüfungsort
erfolgt eine gesonderte Mitteilung.

Die Ausbildungskanzleien sind ver-
pflichtet, die Prüflinge innerhalb der
Anmeldefrist bei der Rechtsanwalts-
kammer Köln zur Prüfung anzumel-
den. Später eingehende Anmeldun-

gen können nicht mehr berücksich-
tigt werden.

Zugelassene Hilfsmittel:

Die Prüfungsteilnehmer sind berech-
tigt, die Gesetzessammlung „Schön-
felder“ und andere aktuelle Geset-
zestexte ohne Erläuterungen und
Kommentierungen sowie einen Ta-
schenrechner mitzubringen. Ferner
sind unkommentierte Gebührenta-
bellen, d. h. Tabellen ohne Ausweis
von Auslagenpauschalen und Um-
satzsteuer sowie ein Kalender mitzu-
bringen.

Nicht zugelassen sind:

– Bemerkungen, Erläuterungen;

– Register/Reiter, die Wortvermerke
tragen, die nicht Gesetzesbezeich-
nungen sind, wie z. B. „Verjäh-
rung“ oder „Berufung“;

– Gebührentabellen mit Erläuterun-
gen (z. B. Berechnung der Mittel-
gebühr etc.) wie z. B. Schwarzwäl-
der Gebührentabelle, Schmecken-
becher, Kostentafeln, Höver Ge-
bührentabellen;

– Textausgaben mit Erläuterungen
(z. B. DAV Textausgabe RVG);

– das Mitbringen von Handys/Mobil-
telefone/Organizer/Tablets oder
weiteren elektronischen Kommuni-
kationsmitteln.

Die Anmeldungen sind nur mit den
einheitlichen Anmeldeformularen
vorzunehmen. Die Anmeldeformula-
re können auf der Internetseite der
Rechtsanwaltskammer Köln herun-
tergeladen werden oder bei der Ge-
schäftsstelle der Rechtsanwaltskam-
mer Köln angefordert werden.

AUSBILDUNG
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Anwaltsrecht/Berufsrecht

Fahrerflucht durch Rechtsanwalt

und zusätzliche berufsrechtliche

Ahndung

BRAO §§ 43, 113, 115b; StGB § 142
Begeht ein Rechtsanwalt vorsätzlich
eine Fahrerflucht und erschwert er
dadurch unter anderem auch die
Schadenregulierung, kann neben der
strafrechtlichen Verurteilung auch
eine berufsrechtliche Ahndung in Be-
tracht kommen. Denn das Verhalten
des Rechtsanwalts stellt sowohl eine
Pflichtverletzung seiner berufsrecht-
lichen Pflichten dar als wird durch
das Verhalten auch das Ansehen der
Anwaltschaft gefährdet. (Leitsatz der
Redaktion)
AnwG Köln, Urt. v. 20.3.2017 – 1 AnwG

40/16 – 10 EV 92/16

Zum Sachverhalt:
Der angeschuldigte Rechtsanwalt
fuhr am 26.9.2015 gegen 19.40 Uhr
mit dem von ihm geführten Fahr-
zeug BMW 5er-Reihe, amtliches
Kennzeichen, von einer höher gele-
genen Etage in die erste Etage des
Parkhauses Hohe Straße 30 in
50667 Köln. Dort versuchte er im fla-
chen Winkel zwischen einem rechts
mit der Fahrzeugfront nach vorne
eingeparkten Porsche Cayenne,
amtliches Kennzeichen, und einer
links befindlichen Betonsäule vor-
wärts in eine Parktasche einzupar-
ken. Als er ungefähr zur Hälfte einge-
parkt hatte, kam es zur Kollision der
vorderen rechten Stoßstange des
von den Angeschuldigten geführten
BMW mit der rechten Beifahrertür
des Porsche Cayenne. Durch den
Zusammenstoß, der ein knirschen-
des Geräusch auslöste, wurde der
Porsche Cayenne deutlich sichtbar
bewegt und dessen Alarmanlage
ausgelöst. Der Angeschuldigte legte
sofort den Rückwärtsgang ein und
zog in einem Zug aus der Parklücke.
Er fuhr sodann in die dritte Etage des
Parkhauses, parkte dort sein Fahr-
zeug ab und ging einkaufen. Der ge-
samte Vorgang wurde vom Zeugen
O. aus dessen direkt gegenüber, ca.
10 m entfernt gelegenem Büro be-
obachtet, wobei der Zeuge O. den
Vorgang schon vor der Kollision be-

obachtete und ein deutliches Knir-
schen durch die Kollision wahrnahm.
Das Parkhaus war zum Unfallzeit-
punkt durch Leuchtenreihen über
den Parktaschen und der Fahrbahn
ausreichend ausgeleuchtet. Durch
die Kollision entstand ein Fremd-
schaden in Höhe von 7.570,21 Euro.
Der Zeuge O. lief dem von dem an-
geschuldigten Rechtsanwalt geführ-
ten Fahrzeug noch nach und fand
dieses später auf der dritten Etage
vor. Er stellte hierbei einen Schaden
an der Stoßstange vorne rechts fest.

Nachdem der angeschuldigte Rechts-
anwalt seinen Einkauf getätigt hatte,
begab er sich wieder zu seinem Fahr-
zeug und fuhr in Richtung Ausfahrt
an der Unfallstelle vorbei. Hierbei
nahm er die zwischenzeitlich zum
Unfallort gekommene Unfallgeschä-
digte wahr, die durch Gesten und Ru-
fe – der Angeschuldigte verstand un-
gefähr „Ist das der?“ – auf sich auf-
merksam machte. Der angeschuldig-
te Rechtsanwalt hielt jedoch nicht an,
sondern fuhr mit Eile aus dem Park-
haus aus, wobei er dabei noch seinen
rechten Außenspiegel an einer Be-
tonsäule beschädigte.

Gegen den angeschuldigten Rechts-
anwalt wurde durch rechtskräftigen
Strafbefehl des AG eine Geldstrafe
von 30 Tagessätzen zu je 50 Euro so-
wie ein Fahrverbot von zwei Mona-
ten verhängt.

Dieser in der Hauptverhandlung fest-
gestellte Sachverhalt beruht auf den
Einlassungen des Angeschuldigten
sowie der Aussage des in der Haupt-
verhandlung vernommenen Zeugen
O. und der in der Hauptverhandlung
in Augenschein genommenen CD-
ROM der Videoüberwachungsanlage
des Parkhauses.

Das Anwaltsgericht verhängte gegen
den Angeschuldigten die Maßnah-
men eines Verweises und eine Geld-
buße in Höhe von 400 Euro.

Aus den Gründen:
Durch sein Verhalten hat sich der An-
geschuldigte Rechtsanwalt Pflicht-
verletzungen nach §§ 43, 113 Abs. 2,

115b BRAO i. V. m. § 142 Abs. 1
Nr. 1 StGB schuldig gemacht.

Nach § 43 BRAO hat der Rechtsan-
walt seinen Beruf gewissenhaft aus-
zuüben und sich innerhalb und außer-
halb des Berufes der Achtung und
des Vertrauens, welche die Stellung
des Rechtsanwalts erfordert, würdig
zu erweisen. Dabei ist es allgemeine
Berufspflicht des Rechtsanwalts,
nicht nur im Bereich der Kerntätigkeit
des Anwalts sondern auch im außer-
beruflichen Bereich die allgemeinen
Gesetze zu achten (Feuerich/Wey-
land, § 43 BRAO Rn. 16). Zu diesen
vom Rechtsanwalt zu achtenden Ge-
setzen gehört auch § 142 Abs. 1
Nr. 1 StGB.

Der Angeschuldigte hat sich nach
dem Ergebnis der Hauptverhandlung
am 26.9.2015 einer Verkehrsunfall-
flucht nach § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB
schuldig gemacht. Aufgrund der Aus-
sage des Zeugen O. und der Inaugen-
scheinnahme der CD-ROM der Vi-
deoüberwachungsanlage des Park-
hauses ist erwiesen, dass es zur Kol-
lision mit dem Porsche kam und der
Angeschuldigte sich im Anschluss
vom Unfallort entfernte, ohne Fest-
stellungen zum Unfall und seiner Un-
fallbeteiligung zu ermöglichen. Den
objektiven Tatbestand der Unfall-
flucht hat der Angeschuldigte im
Rahmen seiner eigenen Einlassung
auch nicht in Zweifel gezogen.

Der Angeschuldigte handelte inso-
fern auch vorsätzlich, jedenfalls mit
dem insofern ausreichenden Even-
tualvorsatz. Dieses steht zur Über-
zeugung der Kammer nach dem Er-
gebnis der Hauptverhandlung fest.
Die Kollision war für den Angeschul-
digten akustisch, visuell und taktil
wahrnehmbar. So nahm der Zeuge
O. in seinem ca. 10 m entfernten Bü-
ro ein knirschendes Geräusch durch
die Kollision war. Die Kammer sieht
die Aussage des Zeugen O. auch als
glaubhaft und den Zeugen als glaub-
würdig an. Selbst wenn seine Aussa-
ge in Bezug auf die spätere Aufnah-
me durch die Polizei oder das Datum
des Unfallgeschehens unsicher war
und der Zeuge auch keine Erinnerung
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an ein Auslösen der Alarmanlage des
Porsche Cayenne hatte, so waren
seine Angaben zum Kerngeschehen
doch eindeutig und ohne Belastungs-
tendenz. Zum selbst erlebten Kern-
geschehen konnte er Detailangaben
erinnern.

Die Kollision war für den angeschul-
digten Rechtsanwalt auch visuell
wahrnehmbar. So ergab die Inaugen-
scheinnahme der CD-ROM der Vi-
deoüberwachungsanlage eine deut-
liche Bewegung des Porsche Cayen-
ne und jedenfalls ein Auslösen der
Alarmanlage des Porsche Cayenne in
Gestalt der Aktivierung aller Warn-
blinkleuchten.

Schließlich war die Kollision für den
Angeschuldigten auch taktil wahr-
nehmbar. Hiervon ist die Kammer
schon dadurch überzeugt, dass durch
die Kollision das gerichtsbekannt
schwere Fahrzeug Porsche Cayenne
deutlich bewegt wurde. Zum ande-
ren dokumentieren die Bilder des
Schadens am Porsche Cayenne so-
wie das Einlegen des Rückwärts-
gangs durch den Rechtsanwalt, dass
der von ihm geführte BMW durch die
Kollision und das Hindernis des Por-
sche Cayenne nicht weiter nach vorn
bewegt werden konnte.

Soweit der Angeschuldigte demge-
genüber einen Vorsatz in Abrede ge-
stellt hat, waren seine Einlassungen
nicht geeignet, Bedenken der Kam-
mer dazu zu begründen, dass er vor-
sätzlich handelte. Die Kammer ist
vielmehr nach der Beweisaufnahme
davon überzeugt, dass der ange-
schuldigte Rechtsanwalt jedenfalls
mit Eventualvorsatz handelte und die
Verwirklichung des objektiven Tat-
merkmals einer Unfallflucht billigend
in Kauf nahm. Der Angeschuldigte
hat sich selbst wiederholt dahinge-
hend eingelassen, dass da etwas
war, das er allerdings nicht als Kolli-
sion gewertet habe. Es sei in der Si-
tuation natürlich eine Irritation pas-
siert, weshalb er in den Rückwärts-
gang gegangen sei. Dass er aus der
Parklücke abgehauen sei, habe an
dem Alarm gelegen. Er habe Zweifel
energisch unterdrückt. Unabhängig

davon, ob diese Einlassung eine
Schutzbehauptung oder eine be-
wusste Fehlverarbeitung darstellt,
sieht die Kammer auch aufgrund die-
ser Einlassungen des Angeschuldig-
ten als bewiesen an, dass er die Kolli-
sion bemerkte und jedenfalls billi-
gend in Kauf nahm, sich ohne Ermög-
lichung der gebotenen Feststellun-
gen vom Unfallort zu entfernen.

Ein außerhalb des Berufes liegendes
Verhalten eines Rechtsanwaltes, das
eine rechtswidrige Tat oder eine mit
Geldbuße bedrohte Handlung dar-
stellt, ist nach § 113 Abs. 2 BRAO
eine anwaltsgerichtlich zu ahnende
Pflichtverletzung, wenn es nach den
Umständen des Einzelfalls im beson-
deren Maße geeignet ist, Achtung
und Vertrauen des Rechtssuchenden
in einer für die Ausübung der An-
waltstätigkeit bedeutsamen Weise
zu beeinträchtigen. Nach den Um-
ständen des Einzelfalls, insbesonde-
re dem äußeren Verhalten, seinen
Folgen und dem Grad des Verschul-
dens muss die Tat aus der Sicht eines
aufgeschlossenen und unvoreinge-
nommenen Rechtssuchenden im be-
sonderen Maße geeignet sein, gera-
de in Bezug auf die anwaltliche Tätig-
keit des Betroffenen dessen Anse-
hen und Vertrauenswürdigkeit in be-
deutsamer Weise zu beeinträchti-
gen (Feuerich/Weyland, § 113 BRAO,
Rn. 18).

Nach dem Ergebnis der Hauptver-
handlung sieht die Kammer solche
besonderen Umstände des Einzel-
falls vorliegend gegeben. Schon das
Tatgeschehen selbst weist nach Auf-
fassung der Kammer besondere Um-
stände auf, wenn der angeschuldigte
Rechtsanwalt nach Verursachung
eines erheblichen Schadens die Un-
fallflucht nicht etwa durch unmittel-
bares Ausfahren aus dem Parkhaus,
sondern ein verstecktes Abparken
des Fahrzeuges zwei Etagen höher
und zeitlich verzögertes Ausfahren
aus dem Parkhaus verwirklichte. Der
Angeschuldigte hat darüber hinaus
durch sein Verhalten bei der Ausfahrt
aus dem Parkhaus das Unrecht per-
petuiert. Bei der Ausfahrt aus dem
Parkhaus nahm er an dem Ort, an

dem er nach seiner eigenen Einlas-
sung zuvor jedenfalls das Auslösen
der Alarmanlage des Porsche Cayen-
ne bemerkt hatte, zwei Personen,
nämlich die Unfallgeschädigte und
den Zeugen O. wahr. Er bemerkte
auch die Gesten der Unfallgeschädig-
ten und deren Rufe, deren Inhalt er
selbst in der Hauptverhandlung mit
„Ist das der?“ oder so ähnlich wie-
dergab. Dennoch sah der Angeschul-
digte keinen Anlass, sein Fahrzeug
anzuhalten, sondern fuhr nach der
Aussage des Zeugen O. eilig aus
dem Parkhaus aus, wobei er bei der
Ausfahrt noch seinen Außenspiegel
an einer Betonsäule beschädigte. Ne-
ben dieses Tatnachverhalten tritt das
Verhalten des Angeschuldigten im
Rahmen der Unfallregulierung, die
hierdurch verzögert wurde. Diese
Gesamtumstände des Einzelfalls füh-
ren nach Auffassung der Kammer da-
zu, dass das Verhalten des Ange-
schuldigten im besonderen Maße ge-
eignet war, Achtung und Vertrauen
der Rechtssuchenden in einer für die
Ausübung der Anwaltstätigkeit be-
deutsamen Weise zu beeinträchti-
gen.

Einer Ahndung des Verhaltens des
angeschuldigten Rechtsanwalts
steht auch § 115b S. 1 BRAO nicht
entgegen. Nach § 115b S. 1 BRAO
ist dann, wenn durch ein Gericht oder
eine Behörde eine Strafe, eine Dis-
ziplinarmaßnahme, eine berufsge-
richtliche Maßnahme oder eine Ord-
nungsmaßnahme verhängt worden
ist, von einer anwaltsgerichtlichen
Ahndung wegen desselben Verhal-
tens abzusehen, wenn nicht eine an-
waltsgerichtliche Maßnahme zusätz-
lich erforderlich ist, um den Rechts-
anwalt zur Erfüllung seiner Pflichten
anzuhalten und das Ansehen der
Rechtsanwaltschaft zu wahren. Eine
zusätzliche anwaltsgerichtliche Ahn-
dung kommt dabei nur in Betracht,
wenn beide Voraussetzungen neben-
einander vorliegen (Feuerich/Wey-
land, § 115b BRAO, Rn. 30).

Das Verhalten des Angeschuldigten
wurde bereits durch den rechtskräfti-
gen Strafbefehl des AG in Form einer
Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je
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50 Euro sowie eines Fahrverbotes
von zwei Monaten geahndet. Nach
dem aus der Hauptverhandlung ge-
wonnenen Eindruck vom Persönlich-
keitsbild des Angeschuldigten hält es
die Kammer jedoch für geboten, ihn
durch eine zusätzliche Ahndung für
die Zukunft zu einem berufsrechtlich
akzeptablen Verhalten anzuhalten.
Die Kammer ist davon überzeugt,
dass der Angeschuldigte nur durch
die zusätzliche anwaltsgerichtliche
Ahndung die Dimension seines Fehl-
verhaltens vor Augen geführt werden
kann. Der zusätzlichen Ahndung be-
darf es auch zur Wahrung des Anse-
hens der Rechtsanwaltschaft. Durch
sein Tatnachverhalten bei der Aus-
fahrt aus dem Parkhaus und sein Ver-
halten im Rahmen der Unfallregulie-
rung ist das Fehlverhalten auch je-
denfalls im Verhältnis zur Unfallge-
schädigten und den an der Unfallre-
gulierung Beteiligten, darunter der
Haftpflichtversicherung des von dem
Angeschuldigten geführten Fahrzeu-
ges bekannt geworden.

Unter Gesamtwürdigung aller Um-
stände waren die anwaltsgericht-
lichen Maßnahmen des Verweises
und einer Geldbuße in Höhe von 400
Euro gemäß §§ 113 Abs. 2, 114
BRAO zu verhängen.

Die Verhängung der Maßnahmen des
Verweises und der Geldbuße in Höhe
von 400 Euro berücksichtigt den Um-
stand, dass dem Angeschuldigten
ein erhebliches Fehlverhalten zur
Last fällt. Sein Verhalten bei der Un-
fallflucht selbst in Gestalt des ver-
steckten Abparkens des Fahrzeuges
zwei Etagen höher wie auch sein Tat-
nachverhalten, bei dem er die Unfall-
geschädigte ignorierte und bei der
eiligen Ausfahrt noch seinen rechten
Außenspiegel beschädigte, und sein
zu einer Verzögerung der Unfallregu-
lierung folgendes Verhalten begrün-
den eine besondere Schwere der
Pflichtverletzung.

Zugunsten des angeschuldigten
Rechtsanwalts war zu berücksichti-
gen, dass bereits eine Ahndung
durch Strafbefehl des AG in Gestalt
der Verhängung von 30 Tagessätzen

zu je 50 Euro sowie eines Fahrverbo-
tes von zwei Monaten erfolgte und
eine sicherlich empfindliche Ahn-
dung darstellt.

Die Maßnahmen des Verweises und
der Geldbuße in Höhe von 400 Euro
waren dabei notwendig aber auch
ausreichend, um den Pflichtverstoß
zu ahnden und den Rechtsanwalt zur
Einhaltung der anwaltlichen Berufs-
pflichten anzuhalten.

Anmerkung von Rechtsanwalt Dani-
el Wölky, Fachanwalt für Strafrecht,
Köln

Nach dem Tenor des Urteils der 1.
Kammer des Anwaltsgerichts Köln
soll der Angeschuldigte eines „Stan-
desverstoßes“ schuldig sein. Damit
bedient sich die 1. Kammer einer Ter-
minologie aus längst vergangenen
Zeiten: Durch die BRAO-Novelle vom
1994 ist das Standesrecht endgültig
durch das Berufsrecht ersetzt wor-
den, nachdem schon am 14.7.1987
das Bundesverfassungsgericht die
damals gültigen Standesrichtlinien
für Rechtsanwälte als nicht demokra-
tisch legitimiert für verfassungswid-
rig erklärt hat.1

1 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.7.1987–1 BvR
537/81.

Zudem sind die Urteilsgründe ge-
prägt von einem falschen Verständ-
nis des Verhältnisses von § 113
Abs. 2 BRAO zu § 115b Abs. 2
BRAO.

Man mag unterschiedlicher Auffas-
sung sein, ob das festgestellte außer-
berufliche Fehlverhalten des Rechts-
anwalts überhaupt eine unter den en-
gen Voraussetzungen des § 113
Abs. 2 BRAO zu ahndende Pflichtver-
letzung darstellt, die nach dem Wort-
laut der Vorschrift in besonderem
Maße geeignet sein muss, Achtung
und Vertrauen der Rechtssuchenden
in einer für die Ausübung der An-
waltstätigkeit bedeutsamen Weise
zu beeinträchtigen. Dagegen spricht
schon die Überzeugung der Kammer,
dass der Rechtsanwalt „mit Even-
tualvorsatz handelte, und die Verwirk-

lichung des objektiven Tatmerkmals
billigend in Kauf nahm“. Er hat somit
nach der Überzeugung der Kammer
die Tatbestandsverwirklichung weder
angestrebt noch für sicher, sondern
nur für möglich gehalten. Dagegen
spricht auch das am untersten Rand
des Strafrahmens des § 142 StGB
liegende Strafmaß des strafgericht-
lichen Urteils, wonach eine Geldstra-
fe von lediglich 30 Tagessätzen à 50
Euro als straf- und schuldangemes-
sen erachtet wurde. Es wurde nicht
mal die Maßregel des Entzuges der
Fahrerlaubnis verhängt, obwohl ein
Regelbeispiel des § 69 Abs. 2 StGB
vorlag, wonach die Anlasstat den Eig-
nungsmangel zum Führen von Kraft-
fahrzeugen auf Grund charakterlicher
Mängel einschließt. Das Fahrverbot
von 2 Monaten konnte der Strafrich-
ter nur nach positiver Feststellung
von ernsthaften Anhaltspunkten ver-
hängen, die zur Ausnahme der Regel-
vermutung führten.

Der gesetzliche Auftrag der Kammer
bestand jedoch ausschließlich in der
Prüfung, ob eine zusätzliche anwalts-
gerichtliche Ahndung des Verstoßes
gegen § 43 BRAO gem. § 115b
BRAO ausgeschlossen ist, da gegen
den Rechtsanwalt wegen desselben
Verhaltens bereits eine Strafe ver-
hängt worden ist. Nur wenn eine zu-
sätzliche anwaltsgerichtliche Maß-
nahme erforderlich ist, um den
Rechtsanwalt zur Erfüllung seiner
Pflichten anzuhalten und das Anse-
hen der Rechtsanwaltschaft zu wah-
ren, darf sie ausnahmsweise ver-
hängt werden.

§ 115b BRAO enthält demnach zwei-
felsfrei ein Bestrafungsverbot.

Bei außerberufliches Fehlverhalten
des Rechtsanwalts sind besonders
strenge Anforderungen an das Vorlie-
gen des Ausnahmefalls des § 115b
BRAO zu stellen, wobei die beiden
genannten alleinigen Voraussetzun-
gen des § 115b BRAO kumulativ und
nicht nur alternativ vorliegen müs-
sen.2

2 AnwG Berlin, Urt. v. 30.7.1997–2 AnwG 17/
96.
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Das Anwaltsgericht Köln verkennt
die gebotene Prüfung der Bejahung
der Notwendigkeit der zusätzlichen
Ahndung zur Wahrung des Ansehens
der Rechtsanwaltschaft. Nachdem
es (nach erfolgter Beweisaufnahme,
welches wegen des vorangegangen
Strafbefehlsverfahrens teilweise als
notwendig erachtet wird) die Pflicht-
verletzung des Rechtsanwalts gem.
§ 113 Abs. 2 BRAO festgestellt hat,
ahndet es diese Pflichtverletzung mit
der verhängten Sanktion. Dabei führt
das Gericht aus: „Einer Ahndung des
Verhaltens von Rechtsanwalt X steht
auch § 115b S. 1 BRAO nicht entge-
gen“.

Damit verstößt das Anwaltsgericht
eklatant gegen den Grundsatz ne bis
in idem.

Der Verstoß gegen das Doppelbe-
strafungsverbot erklärt sich daraus,
dass die Kammer offensichtlich das
Verhältnis von § 113 Abs. 2 BRAO zu
§ 115b BRAO verkennt.

Nach der grundlegenden Entschei-
dung des BGH reicht es nicht ohne
weiteres aus, dass ein Rechtsan-
walt durch ein außerhalb seines
Berufs liegendes Verhalten seine
Pflichten in hohem Maße schuldhaft
verletzt und sich dadurch in beson-
ders erheblicher Weise der Achtung
und des Vertrauens unwürdig erwie-
sen hat, um gegen ihn eine berufs-
rechtliche Maßnahme zu verhän-
gen.3

3 BGHSt 26, 242.

Die eigentlich gebotene Prüfung, ob
wegen des festgestellten außerbe-
ruflichen Fehlverhaltens des Rechts-
anwalts neben der anderweitigen
Ahndung durch das Strafgericht zu-
sätzlich eine anwaltsgerichtliche
Maßnahme zur Wahrung des Anse-
hens der Anwaltschaft erforderlich
ist, findet durch das Anwaltsgericht
gar nicht statt. Es lässt zur Bejahung
die Feststellung ausreichen, dass
den Unfallbeteiligten das Fehlverhal-
ten des Rechtsanwalts bekannt ge-
worden ist.

Zur entscheidenden Frage, ob die Öf-
fentlichkeit, d. h. die Unfallbeteilig-
ten, aus dem festgestellten außerbe-
ruflichen Fehlverhalten des Rechts-
anwaltes Rückschlüsse auf den Be-
rufsstand insgesamt ziehen, findet
sich kein Wort – und dürfte fernlie-
gend sein.

Es handelt sich vielmehr um ein pri-
vates, mit Eventualvorsatz begange-
nes Fehlverhalten im unteren Be-
reich der mittleren Kriminalität, mit-
hin an der Grenze zur Bagatellkrimi-
nalität, das keinen besonderen Bezug
zur Rechtsanwaltschaft aufweist.
Das Verfahren wäre somit schon we-
gen Fehlens dieser Voraussetzung
einzustellen gewesen.

Die Bejahung der zweiten Vorausset-
zung durch das Anwaltsgericht, dass
der Rechtsanwalt nur durch die zu-
sätzliche anwaltsgerichtliche Ahn-
dung „für die Zukunft zu einem be-
rufsrechtlich akzeptablen Verhalten
anzuhalten“ sei, und ihm nur dadurch
„die Dimension seines Fehlverhal-
tens vor Augen geführt werden
kann“, ist schlicht nicht nachvollzieh-
bar. Insofern findet sich in dem Urteil
die pauschale Begründung, dass sich
die Notwendigkeit der Ahndung aus
dem in der Hauptverhandlung ge-
wonnenen Persönlichkeitsbild des
Rechtsanwaltes ergebe. Tatsächliche
Anhaltspunkte werden nicht ge-
nannt.

Es entsteht der Eindruck, dass das
Gericht aus der Tatsache, dass sich
der Rechtsanwalt verteidigte, den
unzulässigen Schluss zog, dass er
uneinsichtig sei.

Das Urteil verursacht tiefes Unbeha-
gen nicht nur, weil die berufsrecht-
liche Sanktionierung des Fehlverhal-
tens des Rechtsanwalts rechtlich
nicht haltbar ist, sondern darüber hi-
naus, weil sich die 1. Kammer an-
maßt, ein niederschwelliges privates
Fehlverhalten wegen des vermeint-
lichen Schadens des Ansehens der
Anwaltschaft zu ahnden.

Presserechtliche Auskunftspflicht

einer Kammer zu Zulassungsum-

ständen eines Mitglieds

VwGO § 123; PresseG NRW § 4
Abs. 1, Nr. 2, Nr. 3; BRAO § 76
Abs. 1

Bei der personenbezogenen Ver-
schwiegenheitspflicht des § 76
Abs. 1 BRAO für die Mitglieder des
Vorstands der Rechtsanwaltskam-
mer und Personen, die Aufgaben der
Kammer für den Vorstand wahrneh-
men, handelt es sich nicht um eine
auf Bundesrecht beruhende Geheim-
haltungsvorschrift im Sinne von § 4
Abs. 2 Nr. 2 PresseG NRW. (amt-
licher Leitsatz)
OVG Münster, Beschl. v. 3.5.2017 –

15 B 457/17

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin ist Journalistin.
Sie begehrt von der Antragsgegne-
rin, einer Rechtsanwaltskammer,
bestimmte Auskünfte über die Lö-
schung der Zulassung des Beigela-
denen als Rechtsanwalt. Der Beige-
ladene ist Sprecher des Vorstands
des Landesverbands NRW der Par-
tei X. und Spitzenkandidat dieser
Partei bei den Landtagswahlen am
14.5.2017. Nachdem die Antrags-
gegnerin die Erteilung der Auskünf-
te unter Hinweis auf die Verschwie-
genheitspflicht nach § 76 Abs. 1
BRAO abgelehnt hatte, hat die An-
tragstellerin Klage erhoben und zu-
gleich einen Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung gestellt.
Das VG hat dem Antrag im Wesent-
lichen stattgegeben und der An-
tragsgegnerin im Wege der einst-
weiligen Anordnung aufgegeben,
der Antragstellerin folgende Fragen
zu beantworten:

1. Seit wann besitzt der Beigeladene
keine Rechtsanwaltszulassung der
Rechtsanwaltskammer I. mehr?

2. Ist die Rechtsanwaltszulassung
des Beigeladenen nach § 14 Abs. 1
BRAO zurückgenommen worden,
wurde sie widerrufen, weil der Bei-
geladene nach § 14 Abs. 2 Nr. 4
BRAO auf sie schriftlich verzichtet
hat, oder fand der Widerruf aus
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einem anderen Grund nach § 14
Abs. 2 BRAO statt?

3. Aus welchen der in §§ 14 Abs. 1, 7
Nr. 1 bis 10 BRAO genannten Gründe
wurde die Zulassung des Beigelade-
nen zur Rechtsanwaltschaft ggf. zu-
rückgenommen bzw. aus welchen
der in §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 oder
Nr. 5 bis 9 BRAO genannten Gründe
wurde die Zulassung ggf. widerru-
fen?

Die Beschwerde der Rechtsanwalts-
kammer hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:
15 Die zulässige Beschwerde der An-
tragsgegnerin ist unbegründet.

16 Die in der Beschwerdebegrün-
dung dargelegten Gründe, auf deren
Prüfung der Senat gemäß § 146
Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist,
führen nicht zu einer Änderung der
angefochtenen Entscheidung.

17 Das Verwaltungsgericht hat ange-
nommen, dass die Antragstellerin so-
wohl einen Anordnungsanspruch als
auch einen Anordnungsgrund glaub-
haft gemacht hat (§ 123 Abs. 3
VwGO i.V.m. §§ 920 Abs. 2, 294
ZPO). Die dem zugrunde liegenden
Erwägungen werden durch die von
der Antragsgegnerin erhobenen Ein-
wände nicht durchgreifend in Frage
gestellt.

18 1. Das Beschwerdevorbringen er-
gibt nicht, dass das Verwaltungsge-
richt einen Anordnungsanspruch zu
Unrecht bejaht hat. Die Antragsgeg-
nerin zieht nicht in Zweifel, dass sich
die Antragstellerin im Grundsatz auf
den Auskunftsanspruch aus § 4
Abs. 1 PresseG NRW berufen kann.
Allerdings meint sie, diesem An-
spruch stünden Ausschlussgründe
nach § 4 Abs. 2 PresseG NRW ent-
gegen. Das trifft vorbehaltlich einer
abschließenden Prüfung im Hauptsa-
cheverfahren nicht zu.

19 a) Die Antragsgegnerin ist nicht
berechtigt, die erbetenen Auskünfte
nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 PresseG zu ver-
weigern.

20 aa) Ein solches Auskunftsverwei-
gerungsrecht steht ihr zunächst nicht
aus § 4 Abs. 2 Nr. 2 PresseG NRW
i.V.m. § 76 Abs. 1 BRAO zu.

21 Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 PresseG
NRW besteht ein Anspruch auf Aus-
kunft nach § 4 Abs. 1 PresseG NRW
nicht, soweit Vorschriften über die
Geheimhaltung entgegenstehen. Ge-
heimhaltungsvorschriften im Sinne
dieser Regelung sind solche, die öf-
fentliche Geheimnisse schützen sol-
len und zumindest auch auskunfts-
verpflichtete Behörden zum Adressa-
ten haben. Hierzu zählen u. a. Geset-
zesbestimmungen über Staats- und
Dienstgeheimnisse. Demgegenüber
sind keine Geheimhaltungsvorschrif-
ten im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2
PresseG NRW etwa Normen, die den
einzelnen Beamten zur Amtsver-
schwiegenheit verpflichten (z. B.
§ 37 BeamtStG, § 67 BBG). Der Aus-
kunftsanspruch richtet sich nämlich
nicht gegen den einzelnen Beamten,
sondern gegen die Behörde insge-
samt, deren Leitung nach den Beam-
tengesetzen des Bundes und der
Länder der Presse Auskünfte zu er-
teilen hat (vgl. § 43 LBG NRW).

22 Vgl. OVG NRW, Beschl. v.
25.3.2009 5 B 1184/08, juris Rn. 12
(= NVwZ-RR 2009, 635); OVG Berlin-
Bbg., Beschl. v. 7.3.2014 OVG 6 S
48.13, juris Rn. 20 (= NVwZ 2014,
1177); Hamb. OVG, Beschl. v.
4.10.2010 4 Bf 179/09.Z, juris Rn.
33 f. (= AfP 2010, 617); Bay. VGH,
Urt. v. 7.8.2006 7 BV 05.2582, juris
Rn. 41 (= NVwZ-RR 2007, 767); Burk-
hardt, in: Löffler, Presserecht, 6. Aufl.
2015, § 4 LPG Rn. 109, 114.

23 Gemessen daran ist § 76 Abs. 1
BRAO keine Geheimhaltungsvor-
schrift im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2
PresseG NRW. Die Vorschrift richtet
sich nicht an die Rechtsanwaltskam-
mer an sich, sondern normiert (ledig-
lich) eine personenbezogene Ver-
schwiegenheitspflicht für die Mitglie-
der des Vorstands und Personen, die
Aufgaben der Kammer für den Vor-
stand wahrnehmen. Das ergibt sich
aus dem systematischen Zusam-
menhang mit den Regelungen in

§ 76 Abs. 2 und 3 BRAO, die sich mit
dem Erfordernis einer Aussagege-
nehmigung und den Voraussetzun-
gen ihrer Erteilung befassen. § 76
Abs. 1 BRAO entspricht damit den
allgemeinen beamtenrechtlichen Re-
gelungen über die Amtsverschwie-
genheit.

24 Vgl. BGH, Urt. v. 20.3.2017 AnwZ
(Brfg) 46/15, juris Rn. 10; OVG Berlin-
Bbg., Urt. v. 21.8.2014 OVG 12 B
14.12, juris Rn. 19 ff. (= NVwZ-RR
2015, 123), beide im Zusammenhang
mit einem Anspruch nach dem je-
weiligen Informationsfreiheitsgesetz;
Weyland, in: Feuerich/Weyland, BRAO,
8. Aufl. 2012, § 76 Rn. 9.

25 Sinn und Zweck der Verschwie-
genheitspflicht nach § 76 BRAO,
eine gedeihliche Arbeit des Kammer-
vorstands zu ermöglichen,

26 dazu Weyland, in: Feuerich/Wey-
land, BRAO, 8. Aufl. 2012, § 76 Rn. 2;
siehe auch BGH, Urt. v. 11.1.2016
AnwZ (Brfg) 42/14, juris Rn. 32 (=
NJW-RR 2017, 120),

27 gebieten keine andere Sichtwei-
se. Dass der Kammervorstand seine
Aufgaben nicht zuverlässig erfüllen
könnte, wenn betroffene Dritte be-
fürchten müssten, dass Informatio-
nen, die ihm etwa in Aufsichts- und
Beschwerdesachen oder in Verfah-
ren der Rücknahme bzw. des Wider-
rufs der Zulassung zugehen, unkon-
trolliert an andere weitergeben wer-
den könnten, führt nicht zu der An-
nahme, dass der Kammer als solcher
schlechthin die Weitergabe unter-
sagt wäre. Diesem Funktionsinteres-
se der Kammer kann vielmehr eben-
so wie dem damit korrespondieren-
den Vertrauen der von einer Informa-
tionsweitergabe betroffenen Perso-
nen, dass ihre gegenüber dem Kam-
mervorstand gemachten Angaben
oder personenbezogene Daten nur
für die Aufgaben des Kammervor-
stands verwendet werden, durch die
Regelung in § 4 Abs. 2 Nr. 3 PresseG
NRW Rechnung getragen werden,
die dem Schutz überwiegender öf-
fentlicher und privater Interessen
dient.
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28 Abweichendes folgt auch nicht
aus dem Urteil des Senats für An-
waltssachen beim Bundesgerichts-
hof vom 11. Januar 2016 AnwZ (Brfg)
42/14, juris (= NJW-RR 2017, 120).
Dieser Entscheidung (siehe dort juris
Rn. 22) lässt sich nicht entnehmen,
dass die Rechtsanwaltskammer
selbst Adressatin der Verschwiegen-
heitspflicht des § 76 BRAO ist. Aus
ihr ergibt sich lediglich (vgl. juris Rn.
23 ff.), dass (auch) die Rechtsan-
waltskammer nicht befugt ist, Stel-
lungnahmen des Rechtsanwalts in
einem ihn betreffenden Beschwer-
deverfahren unbeschränkt weiterzu-
leiten. Eine solche Weiterleitungsbe-
fugnis besteht danach nur dann,
wenn dafür eine rechtliche Grundla-
ge besteht. Das ist mit dem presse-
rechtlichen Auskunftsanspruch aber
der Fall.

29 bb) Das Berufsrecht der Rechts-
anwälte sieht entgegen der Auffas-
sung der Beschwerde auch keinen
umfassenden Schutz für Personalak-
tendaten vor, der im Sinne einer Ge-
heimhaltungsvorschrift gemäß § 4
Abs. 2 Nr. 2 PresseG NRW verstan-
den werden könnte. Personalakten
unterfallen vielmehr der allgemeinen
Verschwiegenheitspflicht nach § 76
BRAO. Denn die Bundesrechtsan-
waltsordnung enthält hierzu abgese-
hen von dem in § 58 BRAO geregel-
ten Akteneinsichtsrecht des Rechts-
anwalts in die über ihn geführten Per-
sonalakten keine näheren Bestim-
mungen.

30 Vgl. dazu BGH, Urt. v. 11.1.2016
AnwZ (Brfg) 42/14, juris Rn. 25 (=
NJW-RR 2017, 120).

31 Der Vertraulichkeitsschutz perso-
nenbezogener Daten in der Perso-
nalakte des Rechtsanwalts wird da-
her in Bezug auf Auskunftsansprü-
che der Presse wie ausgeführt über
die im Einzelfall vorzunehmende
Abwägung nach § 4 Abs. 2 Nr. 3
PresseG NRW (dazu nachfolgend
unter b)) gewährleistet. Soweit da-
nach das Berichterstattungsinteres-
se das Interesse an der Geheim-
haltung derartiger personenbezoge-
ner Daten nicht überwiegt, ist die

Auskunftserteilung ausgeschlos-
sen.

32 Vgl. in diesem Zusammenhang
auch OVG Berlin-Bbg., Urt. v.
21.8.2014 OVG 12 B 14.12, juris Rn.
27 (= NVwZ-RR 2015, 123).

33 cc) Daran anschließend dringt der
Einwand der Beschwerde, die landes-
rechtliche Regelung des § 4 PresseG
NRW könne die nach Art. 31 GG vor-
rangigen bundesrechtlichen Bestim-
mungen der Bundesrechtsanwalts-
ordnung nicht überspielen, nicht
durch. Es existiert keine Kollisionsla-
ge. Wie gezeigt, schließt das anwalt-
liche Berufsrecht eine Auskunftsertei-
lung weder schlechthin aus noch
macht es sie von besonderen Voraus-
setzungen abhängig, die durch die
Ausschlussgründe des § 4 Abs. 2
PresseG NRW ausgehebelt würden.

34 b) Die Antragsgegnerin kann sich
weiterhin nicht auf den Ausschluss-
grund des § 4 Abs. 2 Nr. 3 PresseG
NRW berufen.

35 Nach dieser Vorschrift besteht
kein Auskunftsanspruch, soweit ein
schutzwürdiges privates oder ein
überwiegendes öffentliches Interes-
se verletzt würde. Dabei bedarf es
hinsichtlich beider Varianten einer
umfassenden Abwägung der jeweils
zu berücksichtigenden Belange im
Einzelfall, in deren Rahmen das Inte-
resse der Presse an der Offenlegung
den gegenläufigen Interessen am
Unterbleiben der Auskunft gegen-
überzustellen ist.

36 Vgl. OVG NRW, Urt. v. 18.12.2013
5 A 413/11, juris Rn. 126 (= NWVBl.
2014, 232), sowie Beschl. v.
27.6.2012 5 B 1463/11, juris Rn. 40
(= NWVBl. 2012, 480); OLG I.,
Beschl. v. 31.1.2000 2 Ws 282/99, ju-
ris Rn. 12 (= NJW 2000, 1278).

37 Ausgehend davon überwiegt auch
unter Berücksichtigung des Be-
schwerdevorbringens das öffentliche
Informationsinteresse die gegenläufi-
gen privaten Interessen des Beigela-
denen sowie öffentlichen Interessen
der Antragsgegnerin.

38 aa) Der im nordrhein-westfäli-
schen Pressegesetz geregelte Aus-
kunftsanspruch der Presse konkreti-
siert die grundgesetzlich in Art. 5
Abs. 1 Satz 2 GG verbürgte Presse-
freiheit. Die freie und unabhängige
Presse ist im freiheitlichen demokra-
tischen Staatswesen von besonderer
Bedeutung. Sie dient der freien indi-
viduellen und öffentlichen Meinungs-
bildung und ist in ihrer Eigenständig-
keit von der Beschaffung der Infor-
mation bis zur Verbreitung der Nach-
richten und Meinungen geschützt.
Denn erst der prinzipiell ungehinder-
te Zugang zur Information versetzt
die Presse in die Lage, die ihr in der
freiheitlichen Demokratie eröffnete
Rolle wirksam wahrzunehmen.

39 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 8.9.2014 1
BvR 23/14, juris Rn. 29 (= NJW 2014,
3711), Kammerbeschl. v. 28.8.2000 1
BvR 1307/91, juris Rn. 13 (= NJW
2001, 503), und Urt. v. 15.12.1999 1
BvR 653/96, juris Rn. 95 (= BVerfGE
101, 361).

40 Das zugrunde gelegt hat die An-
tragstellerin ein erhebliches Interes-
se der Öffentlichkeit an Informatio-
nen zu den Gründen für das Erlö-
schen der Zulassung des Beigelade-
nen zur Rechtsanwaltschaft darge-
legt.

41 Dabei ist zu berücksichtigen, dass
die Presse in den Grenzen des
Rechts grundsätzlich selbst entschei-
det, was sie nach eigenen publizisti-
schen Kriterien des öffentlichen Inte-
resses für wert hält und was nicht.
Das „Ob“ und „Wie“ der Berichter-
stattung ist Teil des Selbstbestim-
mungsrechts der Presse, das auch
die Art und Weise ihrer hierauf ge-
richteten Informationsbeschaffungen
grundrechtlich schützt.

42 Vgl. BVerfG, Beschlüsse v.
8.9.2014 1 BvR 23/14, juris Rn. 29 (=
NJW 2014, 3711), und v. 26.2.2008 1
BvR 1602/07, 1 BvR 1606/07, 1 BvR
1626/07, juris Rn. 42 (= BVerfGE 120,
180), sowie Urt. v. 15.12.1999 1 BvR
653/96, juris Rn. 95 (= BVerfGE 101,
361); OVG NRW, Urt. v. 18.12.2013 5
A 413/11, juris Rn. 131 f. (= NWVBl.
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2014, 232), mit weiteren Nachwei-
sen.

43 Der Beigeladene ist Landesvorsit-
zender und Spitzenkandidat der X. für
die Wahlen zum nordrhein-westfäli-
schen Landtag am 14. Mai 2017. Die
Partei, die nach aktuellen Umfragen
mit einem sicheren Einzug in den
Landtag rechnen kann, ist Gegen-
stand eingehender medialer Bericht-
erstattung. Dementsprechend steht
auch der Beigeladene selbst auf-
grund seiner herausgehobenen (par-
tei)politischen Funktionen im Fokus
der öffentlichen Wahrnehmung. Vor
diesem Hintergrund ist davon auszu-
gehen, dass ein gewichtiges öffent-
liches Interesse auch an der bisheri-
gen beruflichen Tätigkeit des Beige-
ladenen und den Gründen, die dazu
geführt haben, dass er nicht mehr als
Rechtsanwalt zugelassen ist, be-
steht. Es liegt auf der Hand, dass die-
se Gründe unter Umständen heran-
gezogen werden können, um die
Qualifikation des Beigeladenen für
ein politisches Amt journalistisch zu
bewerten.

44 bb) Diesem erheblichen öffent-
lichen Berichterstattungsinteresse
ist das ebenfalls grundgesetzlich ge-
schützte Persönlichkeitsrecht des
Beigeladenen (Art. 1 Abs. 1, Art. 2
Abs. 1 GG) gegenüberzustellen. Inso-
weit ist im Ausgangspunkt weder
dem Schutzbedürfnis der Persönlich-
keit noch der Pressefreiheit verfas-
sungsrechtlich ein Vorrang einzuräu-
men. Die widerstreitenden Rechts-
positionen sind vielmehr nach dem
Grundsatz der praktischen Konkor-
danz in einen angemessenen Aus-
gleich zu bringen. Entscheidend ist,
wie hoch das öffentliche Informa-
tionsinteresse an der begehrten Aus-
kunft zu bewerten und wie stark der
Eingriff in private Rechte durch die
Offenlegung der begehrten Informa-
tionen zu gewichten ist. Ist mit der
Auskunft beispielsweise nur ein ge-
ringfügiger Eingriff in das Recht eines
Privaten verbunden, so bedarf es kei-
nes zeitgeschichtlichen Interesses
an der Information, um diese als ge-
rechtfertigt anzusehen. Demgegen-
über muss das von der Presse ver-

folgte Interesse umso gewichtiger
sein, um eine Auskunft zu legitimie-
ren, je sensibler der Bereich ist, über
den informiert wird und je detaillier-
ter und weitergehend die begehrte
Auskunft ist.

45 Vgl. OVG NRW, Urt. v. 18.12.2013
5 A 413/11, juris Rn. 126 f. (=
NWVBl. 2014, 232), sowie Beschl. v.
27.6.2012 5 B 1463/11, juris Rn. 40 f.
(= NWVBl. 2012, 480); OLG I.,
Beschl. v. 31.1.2000 2 Ws 282/99, ju-
ris Rn. 12 (= NJW 2000, 1278); VGH
Bad.-Württ., Beschl. v. 10.5.2011 1 S
570/11, juris Rn. 9 (= NVwZ 2011,
958); OVG Berlin-Bbg., Beschl. v.
11.11.2010 OVG 10 S 32.10, juris Rn.
8 (= AfP 2010, 621); Burkhardt, in:
Löffler, Presserecht, 6. Aufl. 2015,
§ 4 LPG Rn. 121, jeweils mit weite-
ren Nachweisen.

46 Dabei ist auch die im öffentlichen
Leben wahrgenommene Funktion
desjenigen, über den die Presse Aus-
kunft begehrt, in die Abwägung ein-
zustellen. Soweit wahre Tatsachen
eine Frage von allgemeinem Interes-
se oder das Auftreten namentlich
eines Politikers bzw. einer anderen
Person des öffentlichen Lebens be-
treffen, sind die Privatinteressen re-
gelmäßig weniger schutzwürdig.

47 Vgl. VerfG Bbg., Beschl. vom
21.4.2005 56/04, juris Rn. 33 (= LKV
2005, 401); siehe auch ebenso im
Sinne eines herabgesetzten Privat-
schutzes gegenüber Informationsin-
teressen der Öffentlichkeit bei Politi-
kern EGMR, Urt. v. 4.6.2009 21277/
05, NJW 2010, 751, 752; allgemein
zur Reichweite berechtigter Informa-
tionsinteressen der Öffentlichkeit in
Bezug auf Personen des öffentlichen
Lebens siehe etwa BVerfG, Beschl.
v. 26.2.2008 1 BvR 1602/07, 1 BvR
1606/07, 1 BvR 1626/07, juris Rn.
60 ff. (= BVerfGE 120, 180).

48 Nach diesen Maßstäben treten
die aus dem Persönlichkeitsrecht fol-
genden privaten Geheimhaltungsin-
teressen des Beigeladenen als Per-
son des öffentlichen Lebens hinter
das Interesse der Öffentlichkeit an
den begehrten Auskünften zurück.

Das Verwaltungsgericht hat zunächst
zu Recht darauf abgestellt, dass der
Beigeladene allein durch die Be-
kanntgabe des genauen Datums der
Löschung in seiner über das allge-
meine Persönlichkeitsrecht ge-
schützten informationellen Selbstbe-
stimmung nicht zusätzlich nennens-
wert beeinträchtigt wird, weil auf-
grund der Veröffentlichung im Kam-
merReport I. 4/2015 ohnehin bereits
bekannt ist, dass seine Zulassung als
Rechtsanwalt im dritten Quartal 2015
erloschen ist. Was die weitere Frage
angeht, ob die Zulassung zurückge-
nommen wurde, ob sie ohne oder
gegen den Willen des Beigeladenen
widerrufen wurde oder ob sie wider-
rufen wurde, nachdem der Beigela-
dene auf die Zulassung verzichtet
hat, berühren die damit begehrten In-
formationen nicht dessen Privatsphä-
re, sondern, da sie in den Bereich der
beruflichen Betätigung des Beigela-
denen fallen, lediglich die Sozialsphä-
re. Während die Privatsphäre die pri-
vate Lebensgestaltung in dem der
Öffentlichkeit entzogenen Bereich
(z. B. häuslicher Bereich, Ehe und Fa-
milie) schützt, umfasst die Sozial-
sphäre die Beziehung eines Men-
schen zu seiner Umwelt durch sein
berufliches, wirtschaftliches oder
sonstiges öffentliches Auftreten. Mit
der Sozialsphäre ist mithin das Anse-
hen des Einzelnen in der Gesellschaft
gemeint.

49 Vgl. dazu etwa Lang, in: Epping/
Hillgruber, GG, 2. Aufl. 2013, Art. 2
Rn. 43.

50 Wegen des Bezugs nach außen
ist die Sozialsphäre weniger stark ge-
schützt.

51 Vgl. BVerfG, Kammerbeschlüsse
v. 25.1.2012 1 BvR 2499/09, 1 BvR
2503/09, juris Rn. 37 (= NJW 2012,
1500), und v. 14.9.2010 1 BvR 1842/
08, 1 BvR 2538/08, 1 BvR 6/09, juris
Rn. 55 (= NJW 2011, 740), sowie
Kammerbeschl. v. 21.8.2006 1 BvR
2606/04, 1 BvR 2845/04, 1 BvR 2846/
04, 1 BvR 2847/04, Rn. 35 (= NJW
2006, 3406); Lang, in: Epping/Hillgru-
ber, GG, 2. Aufl. 2013, Art. 2 Rn. 43
mit weiteren Nachweisen.
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52 Dies führt dazu, dass worauf be-
reits das Verwaltungsgericht zutref-
fend hingewiesen hat wahre Tatsa-
chenbehauptungen, die Vorgänge
aus der Sozialsphäre benennen,
grundsätzlich hingenommen werden
müssen. Denn das Persönlichkeits-
recht verleiht seinem Träger keinen
Anspruch darauf, nur so in der Öf-
fentlichkeit dargestellt zu werden,
wie es ihm genehm ist. Die Schwelle
zur Persönlichkeitsrechtsverletzung
wird bei der Mitteilung wahrer Tatsa-
chen über die Sozialsphäre des Be-
troffenen regelmäßig erst überschrit-
ten, wo sie einen Persönlichkeits-
schaden befürchten lässt, der außer
Verhältnis zu dem Interesse an der
Verbreitung der Wahrheit steht, etwa
bei einer unzulässigen Stigmatisie-
rung, sozialen Ausgrenzung oder
Prangerwirkung.

53 Vgl. BVerfG, Kammerbeschlüsse
v. 8.6.2010 1 BvR 1745/06, juris Rn.
21 (= NJW 2011, 47), und v.
17.12.2002 1 BvR 755/99, 1 BvR 765/
99, juris Rn. 32 f. (= NJW 2003,
1109), sowie Beschl. v. 24.3.1998 1
BvR 131/96, juris Rn. 45 f. (= BVerf-
GE 97, 391)

54 Das ist nicht der Fall, wenn be-
kannt wird, ob der Beigeladene die
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
gegen oder ohne seinen Willen ver-
loren hat oder ob er auf sie verzich-
tet hat. Im Ergebnis Entsprechendes
gilt hinsichtlich der Frage, aus wel-
chen der in § 14 Abs. 1 i.V.m. § 7
Nr. 1 bis 10 BRAO genannten Grün-
de die Zulassung des Beigeladenen
zur Rechtsanwaltschaft gegebenen-
falls zurückgenommen wurde bzw.
aus welchen der in § 14 Abs. 2 Nr. 1
bis 3 oder Nr. 5 bis 9 BRAO genann-
ten Gründe die Zulassung gegebe-
nenfalls widerrufen wurde. Auch die
einzelnen gesetzlichen Rücknahme-
und Widerrufsgründe betreffen mit
Ausnahme von § 14 Abs. 1 i.V.m.
§ 7 Nr. 7, § 14 Abs. 2 Nr. 3 BRAO je-
denfalls ohne die von dem Aus-
kunftsbegehren nicht erfasste
Kenntnis der dahinter stehenden
Sachverhalte allein die Sozialsphäre.
Soweit sie nicht bereits im Aus-
gangspunkt unverfänglich sind (§ 14

Abs. 1 i.V.m. § 7 Nr. 8 und 10, § 14
Abs. 2 Nr. 5, 8 und 9 BRAO) oder
nach Lage der Dinge ohnehin auszu-
schließen sein dürften (§ 14 Abs. 1
i.V.m. § 7 Nr. 1 und 2, § 14 Abs. 2
Nr. 1 und 2 BRAO), mag mit ihrer
Preisgabe im Einzelfall zwar eine
mögliche Beeinträchtigung des so-
zialen Geltungsanspruchs des Bei-
geladenen verbunden sein. Jedoch
ist nicht ersichtlich, dass dem Beige-
ladenen insoweit ein umfassender
Verlust an sozialer Achtung drohte.
Umgekehrt können gerade diese
Angaben wie eingangs dargelegt
von hohem öffentlichen Interesse
hinsichtlich der Eignung des Beigela-
denen für das von ihm angestrebte
politische Mandat sein. Anders ver-
hält es sich im Ausgangspunkt ledig-
lich in Bezug auf die Regelungen in
§ 14 Abs. 1 i.V.m. § 7 Nr. 7, § 14
Abs. 2 Nr. 3 BRAO. Sollten Rücknah-
me bzw. Widerruf der Zulassung des
Beigeladenen wegen schwerwie-
gender gesundheitlicher Beeinträch-
tigungen erfolgt sein, wäre (zumin-
dest primär) dessen Privatsphäre be-
troffen. Allerdings ist nicht zu ver-
kennen, dass auch insofern ein aus-
geprägtes öffentliches Informations-
interesse besteht. Es drängt sich
auf, dass jemand, der aus gesund-
heitlichen Gründen nicht nur vorü-
bergehend unfähig ist, den Beruf
eines Rechtsanwalts ordnungsge-
mäß auszuüben, auch nicht in der
Lage wäre, den Aufgaben und Ver-
pflichtungen als Abgeordneter des
Landtags Nordrhein-Westfalen nach-
zukommen. Der Senat hält es daher
mit dem Verwaltungsgericht für ge-
rechtfertigt, das Geheimhaltungsin-
teresse des Beigeladenen auch hier
hinter das Informationsinteresse der
Öffentlichkeit zurücktreten zu las-
sen, zumal eine zugrunde liegende
Erkrankung als solche nicht konkret
offenbart werden würde. Dem steht
nicht entgegen, dass die Bewerber
um ein Landtagsmandat von Geset-
zes wegen keinen Gesundheits-
nachweis führen müssen. Dieser
Umstand spricht nicht dagegen, im
Einzelfall die Informationen, dass ein
Wahlbewerber aller Voraussicht
nach nicht in der Lage sein wird, das
Mandat erwartungsgemäß wahrzu-

nehmen, der Presse und damit letzt-
lich der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.

55 Der Schutz der persönlichen Be-
lange des Beigeladenen wird entge-
gen der Ansicht der Beschwerde
schließlich nicht dadurch verstärkt,
dass eine offizielle amtliche Aus-
kunft der Antragsgegnerin in der
Öffentlichkeit besonders Gewicht
hätte. Dieser Gesichtspunkt mag
insbesondere im Zusammenhang
mit staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungsverfahren in Rolle spielen, weil
es in diesem Verfahrensstadium
zwar zwangsläufig (noch) an einem
Schuldnachweis fehlt, gleichwohl
jedoch die Gefahr besteht, dass die
Öffentlichkeit die bloße Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens mit
dem Nachweis der Schuld gleich-
setzt.

56 Vgl. dazu den von der Antragsgeg-
nerin angeführten Beschluss des VG
Stuttgart vom 22.11.2016 10 K 7029/
16, juris Rn. 6.

57 Darum geht es hier aber schon im
Ansatz nicht.

58 cc) Die Auskunftserteilung ver-
letzt auch keine überwiegenden öf-
fentlichen Belange in Gestalt des von
der Antragsgegnerin geltend ge-
machten Funktionsinteresses. Ob
die Antragsgegnerin (auch zukünftig)
Presseanfragen beantworten muss,
ist stets eine Frage des Einzelfalls.
Soweit die Antragsgegnerin befürch-
tet, bei einem Erfolg der Antragstelle-
rin seien in Zukunft weitere Aus-
kunftsbegehren von Journalisten zu
besorgen, ist dies Folge dessen,
dass die Antragsgegnerin zu den in-
formationsverpflichteten Stellen ge-
hört und deshalb von Rechts wegen
einer grundsätzlichen presserecht-
lichen Auskunftsplicht unterliegt. Im
Übrigen ist weder substantiiert dar-
getan noch sonst erkennbar, dass
hierdurch ein geordneter Geschäfts-
betrieb mehr als unwesentlich beein-
trächtigt werden könnte.

59 2. Schließlich hat das Verwal-
tungsgericht zutreffend das Beste-
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ven eines Anordnungsgrunds für die
Erteilung der begehrten Auskünfte
bejaht. Der Erlass der einstweiligen
Anordnung ist nötig, um wesentliche
Nachteile abzuwenden (§ 123 Abs. 1
Satz 2 VwGO).

60 In Fällen presserechtlicher Aus-
kunftsansprüche darf an die Annah-
me eines schweren, die Vorwegnah-
me der Hauptsache rechtfertigenden
Nachteils kein zu enger Maßstab an-

gelegt werden. Demgemäß ist zwar
einerseits erforderlich, andererseits
aber auch ausreichend, dass für die
begehrte Auskunft ein gesteigertes
öffentliches Interesse vorliegt sowie
ein starker Gegenwartsbezug be-
steht.

61 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 8.9.2014 1
BvR 23/14, juris Rn. 25 ff., 30 (= NJW
2014, 3711); BVerwG, Beschl. v.
22.9.2015 6 VR 2.15, juris Rn. 22

(= NVwZ 2016, 945); OVG NRW,
Beschl. v. 20.1.2017 15 B 1289/16,
juris Rn. 36.

62 Ein derartiges gesteigertes öffent-
liches Interesse und ein starker Ge-
genwartsbezug ergeben sich hier
zwanglos mit Blick auf die am 14.
Mai 2017 stattfindenden Landtags-
wahlen.

Veranstaltungshinweise
Versehentlich wurde in der beiliegen-
den Veranstaltungsbroschüre 2.
Halbjahr 2017 ein falscher Referent
in der Veranstaltung des Bonner An-
waltVereins e.V am 22.9.2017 aufge-
führt. Es handelt sich nicht um Prof.
Dr. Stephan Arens – wie in der Bro-
schüre auf Seite 12 abgedruckt –
sondern Referent ist Matthias Arens.

Update Gesellschaftsrecht

Freitag, 22.9.2017,

14.00 – 19.30 Uhr

Universitätsclub Bonn,

Konviktstr. 9, 53113 Bonn

Referenten:
Dr. Andreas Menkel, RA und FA für
Handels- und Gesellschaftsrecht,
Bonn
Prof. Dr. Ulrich Tödtmann, RA, Bonn
Matthias Arens, RA und FA für Han-
dels- und Gesellschaftsrecht und FA
für Steuerrecht, Bonn
Dr. Christian Weis, RA und FA für
Handels- und Gesellschaftsrecht,
Bonn
Dr. Daniel Lochner, RA und FA für
Handels- und Gesellschaftsrecht,
Bonn

Kostenbeitrag:
105 Euro Mitglieder
155 Euro Nichtmitglieder
55 Euro alle in den letzten 2 Jahren
zugelassene Mitglieder, soweit sie
das 40. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben.

Fortbildungsbescheinigung gem.
§ 15 FAO: 5 Zeitstunden

Nähere Informationen erhalten Sie
unter www.bonner.anwaltverein.de.

3. Kölner Syndikus-Rechtstag

Die Industrie- und Handelskammer
zu Köln, die Rechtsanwaltskammer
Köln und der Kölner Anwaltverein
e.V. (KAV) laden gemeinsam mit den
Ausschüssen Syndikusanwälte und
Steuerrecht sowie dem Arbeitskreis
Gesellschaftsrecht im KAV zum drit-
ten Kölner Syndikus-Rechtstag ein.

Freitag, 29.9.2017,

9.00 Uhr – 17.00 Uhr

IHK Köln, Börsen-Saal

Unter Sachsenhausen 10–26

50667 Köln

Mit unserer gemeinsamen Veranstal-
tung bieten wir Ihnen neben Informa-
tionen insbesondere die Gelegenheit
zum kollegialen Austausch auf regio-
naler Ebene.

Neben aktuellen rechts- und steuer-
politischen Inhalten wird natürlich
auch das Recht der Syndikusanwäl-
tinnen und Syndikusanwälte ein zen-
trales Thema sein.

Bei der Teilnahme an dem jeweils
fachlich passenden Vortrag wird vo-
raussichtlich je eine Stunde als Fort-
bildungsnachweis i. S. d. § 15 FAO
(IntWR, H&GR, Steuer- und Straf-
recht sowie Vergaberecht) aner-
kannt. Für den Erhalt dieses Nach-
weises ist der Eintrag in die auslie-
gende Teilnehmerliste obligatorisch.

Nähere Informationen erhalten Sie
unter www.ihk-koeln.de.
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Anwaltsrecht/
Berufsrecht

Scheinsozius und Scheinsozietät

Die Auswirkungen des Rechtsscheins
in GbR und PartG
Von Dr. David Cassian Markworth
2016. 474 Seiten. Gebunden. 120 Eu-
ro. Wolters Kluwer Deutschland
GmbH, Neuwied – ISBN 978-3-452-
28742-7

Junge Rechtsanwälte beginnen ihre
berufliche Tätigkeit heute vermehrt
als Angestellte. Dennoch werden sie
oftmals bereits nach kurzer Zeit na-
mentlich auf dem Kanzleibriefbogen
ihrer Sozietät geführt. Die nament-
liche Nennung auf dem Briefbogen
erweckt bei den Mandanten die
fälschliche Erwartung, der genannte
Rechtsanwalt werde als Gesellschaf-
ter für die eigene Arbeit in Erfolg und
Misserfolg einstehen. Diese Arbeit
untersucht, inwiefern diese fälsch-
liche Erwartung eine Haftung im Au-
ßenverhältnis auslösen kann, wie
sich die Haftung rechtssicher aus-
schließen lässt und wie ein nach Au-
ßen haftender Nichtsozius im Innen-
verhältnis zu reagieren hat.
Einzunehmen waren dabei zwei Per-
spektiven: Auf der einen Seite dieje-
nige der Rechtsanwälte, die nicht
über das Notwendige hinaus haften
wollen, aber auch nur schwer darauf
verzichten können, sich gegenüber
den Mandanten in einem möglichst
günstigen Licht zu präsentieren. Auf
der anderen Seite galt es die Per-
spektive der Mandanten einzuneh-
men. Sie wissen nicht, wie die wirk-
lichen Verhältnisse in der Sozietät
sind und müssen daher vor einem
aus ihrem Irrglauben resultierenden
Schaden geschützt werden. Die in
diesem Zusammenhang ergangene
Rechtsprechung hat sich über die
Jahre verselbstständigt und von dem
ursprünglich zugrunde gelegten dog-
matischen Modell in einigen Punkten
entfernt. Zu weit, wie gezeigt wird.
Es wird daher für eine dogmatisch
überzeugende Lösung plädiert und
ein eigenes Konzept vorgestellt.

Arbeitsrecht

Die Einigungsstelle

Von Martin Wenning-Morgenthaler
7. Aufl. 2017. 600 Seiten. Gebunden.
64 Euro. Wolter Kluwer Deutschland
GmbH, Neuwied – ISBN 978-3-472-
08968-1

Die betriebsverfassungs- und perso-
nalvertretungsrechtliche Einigungs-
stelle ist ein betriebsverfassungs-
rechtliches Hilfsorgan eigener Art,
das dazu dient, Meinungsverschie-
denheiten zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat bzw. Personalrat zu
schlichten. Die Einigungsstelle ist
kein Schiedsgericht, wie es in der Zi-
vilprozessordnung geregelt ist. Sie
wendet nicht nur das Gesetz an, son-
dern kann auch selbst Recht setzen,
zum Beispiel in einem Sozialplan Ab-
findungsansprüche der Arbeitneh-
mer begründen.
Haben sich die Fronten zwischen Be-
triebs- bzw. Personalrat und Arbeit-
geber verhärtet, ist die Anrufung der
Einigungsstelle oft der einzige Weg,
doch noch zu einer sinnvollen Lösung
zu kommen. Viele betriebliche Fra-
gen werden heute durch eine Eini-
gungsstelle entschieden, da immer
mehr Arbeitgeber darauf zurückgrei-
fen.

Abmahnung

Von Wolfgang Kleinebrink
3. Aufl. 2017. 304 Seiten. Kartoniert.
39 Euro. Wolters Kluwer Deutsch-
land GmbH, Neuwied – ISBN 978-3-
472-08987-2

Die Abmahnung ist in der arbeits-
rechtlichen Beratungspraxis von er-
heblicher Bedeutung. Sie ist regel-
mäßig eine notwendige Vorstufe zu
einer ordnungsgemäßen Kündigung.
Die Abmahnung beruht allein auf
Richterrecht. Die Kenntnis der ein-
schlägigen Entscheidungen, die im
Buch systematisch dargestellt wer-
den, ist daher unerlässlich.
Für die Neuauflage wurde das Buch
vollständig überarbeitet und erwei-
tert.
Eine Checkliste zur Abmahnung und
über 40 Muster zu konkreten Fall-

konstellationen machen das Buch zu
einem praktischen Arbeitsmittel. So
findet der Nutzer u. a. Muster zur Ab-
mahnung wegen

● Nichtleistung und Verzug (z. B. Ar-
beitsverweigerung)

● Schlechtleistung
● Verstoßes gegen Handlungspflich-

ten (z. B. verspätete Anzeige bei
Arbeitsunfähigkeit)

● Verstoßes gegen Unterlassungs-
pflichten (z. B. unzulässige Neben-
tätigkeit, verbotene private Inter-
netnutzung).

Insolvenzrecht

Hamburger Kommentar zum

Insolvenzrecht

Herausgegeben von Dr. Andreas
Schmidt
6. Aufl. 2017. 3.024 Seiten. Gebun-
den. 189 Euro. Wolters Kluwer
Deutschland GmbH, Neuwied –
ISBN 978-3-452-28639-0

Neben der Einarbeitung der aktuellen
Gesetzesinitiativen wird die Neuauf-
lage des Hamburger Kommentars
zum Insolvenzrecht sich wie ge-
wohnt durch die sehr praxisnahe Ge-
staltungsweise von der übrigen Kom-
mentarliteratur im Insolvenzrecht ab-
heben. Optisch leicht erkennbar sind
innerhalb der Kommentierung Praxis-
beispiele, Checklisten und Formulie-
rungsbeispiele eingefügt. Die stark
durch Praktiker im Anwaltsbereich
geprägte Autorenschaft garantiert
auch in dieser Auflage die Verwend-
barkeit in der Fallbearbeitung, um
Haftungsrisiken und typische Fehler
zu vermeiden.
Für den Hamburger Kommentar
ebenso kennzeichnend ist die Dar-
stellung des gesamten Insolvenz-
rechts, mit einer umfassenden und
präzisen Kommentierung der InsO
sowie der sich angliedernden
Rechtsgebiete wie dem insolvenz-
rechtlich relevanten Gesellschafts-
recht (Gesellschafter-, Geschäftsfüh-
rer- und Beraterhaftung), der EuIns-
VO, der EGInsO, der InsVV, VbrInsFV,
InsOBekV sowie dem Insolvenzstraf-
recht.
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Insolvenzrecht

Kommentar
Herausgegeben von Prof. Dr. Martin
Ahrens, Prof. Dr. Markus Gehrlein
und Dr. Andreas Ringstmeier
3. Aufl. 2016. 3.604 Seiten. Gebun-
den. 189 Euro. Wolters Kluwer
Deutschland GmbH, Neuwied – ISBN
978-3-472-08669-7

Der Kommentar zum Insolvenzrecht
ist das Zeitsparprogramm für alle
Praktiker, die für insolvenzrechtliche
Problemstellungen verlässliche Lö-
sungen suchen. Der transparente
Aufbau der Kommentierungen, der
lösungsorientierte Stil mit vielen Bei-
spielen und die Fokussierung auf die
höchstrichterliche Rechtsprechung
verschaffen dem Nutzer einen
schnellen, intuitiven Zugang zur ge-
suchten Information.
So vereint der Kommentar zum Insol-
venzrecht die Kompetenz anerkann-
ter Experten aus allen Bereichen des
Insolvenzrechts: Rechtsanwälte und
Fachanwälte für Insolvenzrecht,
Richter aus allen drei Instanzen so-
wie vielfach ausgewiesene Wissen-
schaftler bieten verlässliche Hilfestel-
lungen auch zu Fragen, die noch
nicht höchstrichterlich geklärt sind.

Versicherungsrecht

Münchener Kommentar zum
Versicherungsvertragsgesetz:

VVG

Band 3: Nebengesetze, Systema-
tische Darstellungen
Herausgegeben vom Dr. Theo Lang-
heid und Prof. Dr. Manfred Wandt
2. Aufl. 2017. 1.932 Seiten. In Lei-
nen. 399 Euro. Verlag C.H. Beck,
München – ISBN 978-3-406-67313-9

Der aktuelle Band 3 enthält die Kom-
mentierungen zu den Nebenvor-
schriften (mit Ausnahme der VVG-In-
foV, die in Band 1 erläutert wird):
● EGVVG
● Internationales Versicherungsver-

tragsrecht
● §§ 307–309 BGB sowie
● die systematischen Darstellungen

zu besonderen Gebieten und ein-
zelnen Versicherungszweigen.

Die Orientierung ist durch Ordnungs-
ziffern wesentlich erleichtert. Neu
aufgenommen wurden die Themen
Schiedsgerichtsbarkeit, Compliance
und Sachversicherung.
Eine große Hilfe für Fachanwälte für
Versicherungs- oder Verkehrsrecht,
Rechtsanwälte, Richter, Versiche-
rungsjuristen, Versicherungspraktiker
und alle mit versicherungsrechtlichen
Fragen befassten Personen.
Der Großkommentar zum VVG
● erläutert die Vorschriften des VVG

und der Nebengesetze
● stellt alle wichtigen an das Versi-

cherungsvertragsrecht angrenzen-
de Gebiete ausführlich dar

● informiert in systematischen Ein-
führungen über die verschiedenen
Haftpflichtsparten und Versiche-
rungszweige der Kompositversi-
cherung

● behandelt die Probleme erschöp-
fend unter vollständiger Auswer-
tung aller relevanten Literatur und
Rechtsprechung sowie mit Blick
auf die gesetzgeberischen Intentio-
nen – ohne dabei den Praxisbezug
zu vernachlässigen.

Zivilrecht/Zivilprozessrecht

ZPO

Kommentar
Von Prof. Dr. Dr. Hanns Prütting und
Prof. Dr. Markus Gehrlein
8. Aufl. 2016. 3.188 Seiten. Gebun-
den. 139 Euro. Wolters Kluwer
Deutschland GmbH, Köln – ISBN
978-3-472-08679-6
Gesetzes- und Bearbeitungsstand
1.4.2016

Das Werk kommentiert die Zivilpro-
zessordnung mit EGZPO, GVG und
EGGVG, UKlaG, GerPräsWO, UNÜ,
AVAG sowie allen wichtigen EG-Ver-
ordnungen zur internationalen Zu-
ständigkeit (Brüssel-IIa-VO, EuBVO,
EuGFVO, EuGVO, EuMVVO, EuV-
TVO, EuZVO).
Neu in der 8. Auflage:
Die Gesetzesänderungen des ver-
gangenen Jahres wurden voll inhalt-
lich berücksichtigt, insbesondere:
● Gesetz zur Änderung des Unter-

haltsrechts und des Unterhaltsver-

fahrensrechts sowie zur Änderung
der Zivilprozessordnung und kos-
tenrechtlichen Vorschriften vom
20.11.2015

● Gesetz zur Bereinigung des Rechts
der Lebenspartner vom 20.11.2015

● Zehnte Zuständigkeitsanpassungs-
verordnung vom 31.8.2015.

Immer bedeutsamer wird darüber hi-
naus die Umsetzung des Gesetzes
zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten
vom 10.10.2013, die in einzelnen Ab-
schnitten zwischen 2014 und 2022 in
Kraft tritt.

Zivilprozessordnung

Familienverfahren | Gerichtsverfas-
sung | Europäisches Verfahrensrecht
Herausgegeben von Prof. Dr. Ingo
Saenger
7. Aufl. 2017. 3.684 Seiten. Gebun-
den. 108 Euro. Nomos Verlagsgesell-
schaft, Baden-Baden – ISBN 978-3-
8487-3487-0

Mit seiner zuverlässigen und akribi-
schen Überarbeitung und Aktualisie-
rung von Auflage zu Auflage, die kei-
ne wichtige Gesetzesänderung, Ent-
scheidung und Rechtsentwicklung
unbeachtet lässt, stellt er im täg-
lichen Gerichtsgebrauch seine Klasse
unter Beweis. Der Bundesgerichts-
hof zieht ihn oft heran.

Bereits berücksichtigt sind die neu-
esten Gesetzesänderungen:
● Gesetz zur Bereinigung des Rechts

der Lebenspartner
● Gesetz zur Änd. des Unterhalts-

rechts und des Unterhaltsverfah-
rensrechts sowie zur Änd. der ZPO
und kostenrechtlicher Vorschriften

● Gesetz zur Umsetzung der Woh-
nimmobilienkreditRL und zur Änd.
handelsrechtlicher Vorschriften

● Bilanzrichtlinie-UmsetzungsG
● Gesetz zur Umsetzung der RL über

alternative Streitbeilegung in Ver-
braucherangelegenheiten und zur
Durchführung der VO über Online-
Streitbeilegung in Verbraucheran-
gelegenheiten

● Gesetz zur Durchführung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 655/2014 (Eu-
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KoPfVODG, Inkrafttreten 18.1.2017)
– Vereinfachung der Eintreibung
grenzüberschreitender Forderun-
gen für Bürger und Unterneh-
men sowie die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen in Streit-
fällen mit grenzüberschreitendem
Bezug

Neu aufgenommen:
● EuErbVO – Verordnung (EU)

Nr. 650/2012 des europäischen
Parlaments und des Rates vom 4.
Juli 2012 über die Zuständigkeit,
das anzuwendende Recht, die An-
erkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen und die Annahme
und Vollstreckung öffentlicher Ur-
kunden in Erbsachen sowie zur Ein-
führung eines Europäischen Nach-
lasszeugnisses

● IntErbRVG – Internationales Erb-
rechtsverfahrensgesetz

Bereits eingearbeitet ist das Sach-
VRÄndG vom 11.10.2016, das den
Rechtsbehelf der Beschleunigungs-
rüge mit der Möglichkeit der Be-
schleunigungsbeschwerde für Fälle
überlanger Verfahrensdauer in Um-
gangssachen in das FamFG einführt.
Darüber hinaus werden verbindliche
Qualitätsvorgaben für Sachverständi-
ge in Kindschaftssachen aufgestellt
(§ 163 Abs. 1 FamFG).

Berufung im Zivilprozess

Herausgegeben von Dr. Karl Eichele,
Prof. Dr. Bernd Hirtz und Dr. Rainer
Oberheim
5. Aufl. 2017. 864 Seiten. Hardcover.
Gebunden. 128 Euro. Wolters Kluwer
Deutschland GmbH, Neuwied – ISBN
978-3-472-08951-3

Die Neuauflage des Handbuchs zur
Berufung im Zivilprozess zielt auf die
praktische Bewältigung des Prozess-
alltages in der Berufungsinstanz.
Wertvolle Praxistipps, hilfreiche For-
mulierungsvorschläge sowie Ent-
scheidungs-, Verfügungs- und Schrift-
satzmuster geben sowohl dem Beru-
fungsanwalt als auch dem Beru-
fungsrichter wichtige Hilfestellung in
sämtlichen Problembereichen des
Berufungsrechts. Darüber hinaus ver-

weisen die Autoren auf typische Feh-
lerquellen und Haftungsfallen für
einen erfolgreichen Umgang mit
schwierigen Prozesssituationen. Das
Werk erläutert aus Anwalts- und
Richtersicht in systematischer Form
die Neuentwicklungen des Beru-
fungsrechts und zeigt die Umsetzung
der neuen Rechtslage in der Prozess-
praxis auf.

Die 5. Auflage enthält folgende wich-
tige Neuerungen:
● Praktische Bewältigung der Neu-

fassung des § 522 Abs. 2 ZPO (Be-
rufungszurückweisung im Be-
schlusswege) mit erster Recht-
sprechung;

● Entwicklungen zu § 169 GVG
(Grundsatz der Öffentlichkeit von
Gerichtsverfahren);

● Gesetz zur Einführung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs mit den
Gerichten vom 10.10.2013 (ERV-
Gesetz)(insb. besonderes elektro-
nisches Anwaltspostfach (beA));

● Gesetz zur Einführung einer
Rechtsbehelfsbelehrung im Zivil-
prozess und zur Änderung ande-
rer Vorschriften vom 5.12.2012
(RechtsBehEG).

Sozialgerichtsgesetz: SGG

Kommentar
Von Dr. Jens Meyer-Ladewig, Wolf-
gang Keller, Dr. Stephan Leitherer
und Dr. Benjamin Schmidt
12. Aufl. 2017. 1.671 Seiten. In Lei-
nen. 95 Euro. Verlag C.H. Beck, Mün-
chen – ISBN 978-3-406-70634-9

Das Sozialgerichtsgesetz ist nicht nur
für alle Richter der Sozialgerichtsbar-
keit und für Fachanwälte für Sozial-
recht ein unverzichtbares Arbeitsmit-
tel. Der Standardkommentar hat sich
auch für Behörden, Rechtsanwälte,
Gewerkschaften und Sozialversiche-
rungsträger sowie alle Personen und
Institutionen, die sich beruflich mit
dem SGG zu beschäftigen haben, zur
erfolgreichen Anlaufstelle bei der Lö-
sung aller prozessualen Fragestellun-
gen im Sozialgerichtsverfahren ent-
wickelt.
Die Neuauflage berücksichtigt mit
Bearbeitungsstand Januar 2017 u. a.
folgende Gesetze:

● EU-KontopfändungsVODurchfüh-
rungsG

● G zur Änd. des Sachverständigen-
rechts und zur weiteren Änd. des G
über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit

● Vergaberechtsmodernisierungsge-
setz

● 5. SGB IV-Änderungsgesetz
● Gesetz zur Änderung des AsylbLG

und des SGG

Allgemeines

Elektronischer Rechtsverkehr mit

dem beA

Eine Einführung
Von Christopher Brosch, Friederike
Lummel, Christoph Sandkühler und
Daniela Freiheit
2017. 196 Seiten. Gebunden. 34 Eu-
ro. Wolters Kluwer Deutschland
GmbH, Neuwied – ISBN 978-3-472-
08970-4

Das besondere elektronische An-
waltspostfach (beA), das am
28.11.2016 in Betrieb genommen
wurde, ist das Kernstück dieser Ein-
führung zum elektronischen Rechts-
verkehr (ERV). Sie richtet sich vor al-
lem an Rechtsanwälte und ihre Mitar-
beiter sowie alle weiteren Teilneh-
mer am elektronischen Rechtsver-
kehr. Das Buch stellt sowohl die
rechtlichen als auch die technischen
Hintergründe und Entwicklungen
vom Beginn des ERV bis hin zur heu-
tigen Situation dar. Die Funktionen
des beA werden umfassend erläu-
tert, genauso die aktuelle, mitunter
kontrovers diskutierte Rechtslage.
Der Leitgedanke der Darstellung
bleibt aber die praktische Relevanz
für den Anwender.

SchmerzensgeldBeträge 2017

mit CD-ROM plus Online-Zugang
Von Susanne Hacks, Wolfgang Well-
ner und Frank Häcker
35. Aufl. 2017. 836 Seiten. Bro-
schiert. 109 Euro. Deutscher Anwalt
Verlag, Bonn – ISBN 978-3-8240-
1448-4

Die Neuauflage liefert Ihnen mehr als
3.000 aktuelle Urteile deutscher Ge-
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richte übersichtlich aufgeschlüsselt –
alphabetisch nach Verletzung, Be-
handlung, Verletztem, Dauerscha-
den, besonderen Umständen und Ur-
teil mit Aktenzeichen. Profitieren Sie
von der intelligenten Verlinkung in
der Online-Version und holen Sie sich
den passenden Volltext des Urteils
auf Ihren PC.
Darüber hinaus erläutert die Einlei-
tung des Werks Grundlagen der
Schmerzensgeldbemessung und ak-
tuelle Streitfragen, wie z. B. die Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen
Verhältnisse des Schädigers.
Die Vorteile:
● Rund 200 neue relevante Urteile

mit Stand August 2016
● Bessere Übersicht durch alphabeti-

sche Sortierung
● Rechtssicher: alle aktuellen, aber

auch wichtige ältere Urteile – her-
vorragend sortiert

● Zeitsparend: schnelle Orientierung
im Buch durch „Querlesen“ der
kompletten Tabelle

● Praxisorientiert: Checklisten, Tipps
und Formulierungsbeispiele er-
leichtern die Bearbeitung des eige-
nen Falls

● Zusatznutzen: das unfallmedizini-
sche Wörterbuch mit fast 1.300
Stichwörtern.

Inkl. CD-ROM mit über 4.500 Urtei-
len:
● Mit umfangreichem und prakti-

schem Anwenderhandbuch
● Bedienfreundlich: direkte Verlin-

kung vom Urteil ins medizinische
Wörterbuch

● Funktional: Schnellere Recherche
nach der Art der Verletzungen

Inkl. Online-Version mit juris-Zugang:
● Umfassend: Alle Urteile mit juris-

Rechtsprechung im Volltext ver-
linkt

● Innovativ: präzise Suche durch in-
tuitiv benutzbare Rechercheober-

fläche und intelligente Suchfunktio-
nen

● Praktisch: SchmerzensgeldBeträge
sind online von überall und jeder-
zeit abrufbar

Schiedsgericht und Schiedsver-

fahren

Von Prof. Dr. Rolf A. Schütze
6. Aufl. 2016. 342 Seiten. 67 Euro.
Verlag C.H. Beck, München – ISBN
978-3-406-69245-1

Das Werk erläutert die Grundlagen
des Schiedsverfahrens, stellt die
Beteiligten am Verfahren vor, schil-
dert den Gang des Schiedsverfah-
rens und setzt sich mit der Voll-
streckbarkeit der Schiedssprüche
auseinander. Weiter werden Verfah-
ren für besondere Sachgebiete vor-
gestellt, wie z. B. arbeits-, patent-
und kartellrechtliche Schiedsge-
richtsverfahren.

Die Neuauflage bietet jetzt Erläute-
rungen zur Investitionsschiedsge-
richtsbarkeit und berücksichtigt im in-
ternationalen Bereich die Übernahme
des UNCITRAL-Modellgesetzes in
die Schiedsordnungen mehrerer be-
deutender institutioneller Schiedsge-
richte.

Partner werden in der Anwalts-

kanzlei

Herausgegeben von Dr. Stephan
Spehl
2. Aufl. 2016. 336 Seiten. Kartoniert.
39 Euro. Verlag C.H. Beck, München
– ISBN 978-3-406-68454-8

Wie werde ich Partner in einer An-
waltskanzlei? Diese spannende Fra-
ge treibt sicherlich eine Vielzahl der
angestellten Anwältinnen und Anwäl-
te um, insbesondere die jüngeren As-
sociates in den größeren Büros. Die-
ses Werk lässt bei dieser Frage dieje-
nigen zu Wort kommen, die es be-

reits geschafft haben: die Partner
selbst. Daneben vermitteln aber auch
erfolgreiche Unternehmensjuristen,
teils ehemalige Associates, und Per-
sonalvermittler einen anderen Blick-
winkel auf das Thema.
Im Focus stehen die bereits etablier-
ten Partnerinnen und Partner aus in-
ternationalen Wirtschaftskanzleien,
aber auch aus Kanzleien mittlerer
Größe, aus Deutschland, Österreich,
Schweiz und USA. Die Palette reicht
von erfahrenen, langjährigen Part-
nern bis zu eher frisch gekürten. Die
Verfasser vermitteln ihre persön-
lichen Erfahrungen und geben wert-
volle Ratschläge für die eigene Kar-
riere.
Aus dem Inhalt:
● Nicht Ehe, aber tiefgreifende

Freundschaft
● Ohne Plan, aber nicht planlos
● Partner werden – Partner sein
● Ein Deutscher in New York
● Inspiration und Transpiration
● Blick des Personalberaters
● Am besten durch Handschlag
● Die extra Meile.

Vorteile auf einen Blick
● Einblicke von denen, die es kürzlich

geschafft haben
● Tipps und Entscheidungshilfen für

die Karriereplanung
● Erfahrungsbericht und Wegweiser

für junge Anwälte.

Zur Neuauflage
In der Neuauflage berichten insbe-
sondere Partner, die in jüngster Ver-
gangenheit den Sprung geschafft ha-
ben; darunter einige Juristinnen. Au-
ßerdem bringen Unternehmensjuris-
ten und Personalberater ihre Sicht
auf die Thematik ein. Auch die Frage
der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie wird beleuchtet.
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50jähriges Anwaltsjubiläum

Folgende Kolleginnen und Kollegen waren in den vergangenen Monaten 50 Jahre zur Anwaltschaft zugelassen:

Rechtsanwalt Fritz Joachim Arnold – am 3.5.2017
Rechtsanwalt Jürgen Lepek – am 26.4.2017

Rechtsanwalt Prof. Dr. Rüdiger Philipowski – 8.5.2017
Rechtsanwalt Prof. Chrysant von Sturm zu Vehlingen –
26.5.2017

Zu diesem Jubiläum gratuliert die Rechtsanwaltskammer Köln ganz herzlich.

Neue und gelöschte Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Köln

Im Folgenden informieren wir Sie über neue und ge-
löschte Mitglieder der RAK Köln. Die Kanzleianschriften
neuer Mitglieder sind über www.rak-koeln.de unter An-
waltsverzeichnis/Mitgliederdatenbank abrufbar, gelösch-

te Mitlieder, soweit sie in einen anderen Kammerbezirk
gewechselt haben, finden Sie unter www.rechtsanwalts-
register.org.

Neue Mitglieder der RAK Köln

Abram-Pires Aragão Saboia, Saskia, Köln 26.4.2017
Adenauer, Konrad, Köln 30.5.2017
Adenauer, LL.M. (China), Matthias, Köln 21.3.2017
Alcazar Reategui, Franziska, Köln 27.6.2017
Altpeter, Bernard, Köln 11.4.2017
Anders, Miriam, Stadt Buenos Aires 14.3.2017
Aran, Benjamin, Köln 14.3.2017
Bache, LL.M., Volker, Bonn 11.4.2017
Balog, Ramona, Köln 16.5.2017
Banaschik, Mary Elizabeth, Köln 28.6.2017
Basten, Bernd, Köln 13.6.2017
Beneke, Christine, Köln 21.3.2017
Bensberg, Moritz, Rheinbach 11.4.2017
Berg, Caroline, Köln 14.3.2017
Bergner, Kristian, Bonn 3.5.2017
Bertkau, Sascha, Köln 13.6.2017
Binder, Carla, Köln 21.3.2017
Blau-Hansen, LL.M.Eur., Kerstin, Frechen 18.5.2017
Blüm, Dr., Martin, Köln 11.4.2017
Bobowk, Maren, Bonn 3.5.2017
Brandt, Ruth, Geilenkirchen 26.4.2017
Bredow, Mario, Köln 21.3.2017
Brenner, Barbara Maria, Bonn 11.5.2017
Bronny, Carsten, Köln 3.4.2017
Budde, Fabian, Köln 14.3.2017
Buley, Annkatrin, Köln 16.5.2017
Burger, Franz, Königswinter 3.5.2017
Burtoft, Neal, Köln 30.5.2017
Büttgenbach, Markus, Siegburg 13.6.2017
Christmann-Thoma, LL.M., Julia, Frechen 16.5.2017
Claßen, Dr., Jörn, Köln 26.4.2017
Daimagüler, Dr., Mehmet Gürcan, Bonn 8.6.2017
Derfuß, Dorothea, Köln 14.3.2017
Dieterling, Heike, Bonn 26.6.2017
Dogan, Aylin, Leverkusen 26.4.2017
Domann, Marco, Bergneustadt 19.6.2017
Ehrlich, Isabelle, Köln 16.5.2017
Emrich-Katzin, Stefanie, Bergheim 11.5.2017

Erlenkötter, Sarah, Köln 14.3.2017
Feier, Andreas, Bergisch Gladbach 11.4.2017
Fischbach, Dr., Anna, Köln 30.5.2017
Flesch, LL.M.(Auckland), Michael, Bonn 14.3.2017
Flohr, Dennis, Bonn 8.4.2017
Forouzan, Regina, Zürich 27.6.2017
Freifrau von Girsewald, Anna-Catharina, Köln 18.5.2017
Freiherr von Böselager, Maximilian, Köln 13.6.2017
Fröhlich, Sarah, Köln 13.6.2017
Füchtenkord, Niklas, Köln 27.6.2017
Fuhr, Michael, Köln 30.5.2017
Gaßmann, Theresa, Bonn 11.4.2017
Gehrig, Maitre en droit, Christina, Köln 4.4.2017
Gerardy, Patrick, Köln 21.3.2017
Grauer, Florian, Köln 21.3.2017
Grözinger, Andreas, Köln 26.4.2017
Grzesiek, Dr., Mathias, Köln 30.5.2017
Gundelach, Dr., Lasse, Bonn 10.4.2017
Gündüz, Lisa-Catharina, Luxembourg 11.4.2017
Gyamfuaa, Mary, Düsseldorf 19.5.2017
Hahn, Daniel, Köln 16.5.2017
Hannemann, Christian, Bonn 3.5.2017
Hansen, Jan, Köln 26.4.2017
Hardebeck, LL.M., Olivia, Köln 13.6.2017
Häsemeyer, Mark Karl, Frechen 11.4.2017
Hausmann, Annika, Köln 27.6.2017
Hausner, Xaver, Köln 13.6.2017
Havlat, Melanie, Bonn 13.6.2017
Heijmen, Dr., Pierre, Diepoldsau 30.5.2017
Heinz, LL.M., Marie-Isabel, Bonn 16.3.2017
Hejl, Miriam, Bonn 3.5.2017
Hendricks, Nora, Köln 21.3.2017
Henne, Jörg Frederik, Wachtberg-Villiprott 28.4.2017
Herak, Tamara, Köln 30.5.2017
Hermann, Ursula, Alsdorf 26.4.2017
Heuser, Felix, Köln 21.3.2017
Hoff, LL.M., Clemens, Köln 29.6.2017
Hoffmann, Jennifer, Köln 21.3.2017
Höller, Dr., Sandra, Köln 21.3.2017
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Hömke, Grit, Köln 27.3.2017
Horn, Dominik, Köln 27.6.2017
Ippach, Jan, Köln 13.6.2017
Jahn, Christopher, Köln 16.5.2017
Jäkel, Kristine, Köln 21.3.2017
Jese-Pirogov, Julia, Köln 16.5.2017
Jochum, Dr., Georg, Köln 20.3.2017
Jolliet, Jessica, Bonn 27.6.2017
Juhn, B.A., Christoph, Köln 21.3.2017
Kampherm, Hannah-Maria, Köln 26.4.2017
Kierdorf, Kim, Köln 13.6.2017
Kiparski, Dr., Gerd, Köln 10.4.2017
Klein, Laura, Köln 30.5.2017
Klenk, Katharina, Köln 27.6.2017
Knaebel, Claudia, Bonn 2.5.2017
Kocer, Tülay, Bonn 10.4.2017
Koch, Ulrich, Brühl 26.4.2017
Kokkinos, Seraina, Köln 30.5.2017
Kraemer, Thomas, Köln 27.6.2017
Kraft, Josephine, Köln 11.4.2017
Kramp, Mareike, Köln 26.4.2017
Kreit, Zeljka, Köln 30.5.2017
Krings, Martin, Köln 3.5.2017
Krogoll, Karl, Köln 11.5.2017
Küffen, Robert, XP Kerkrade 11.4.2017
Küpper, Elisabeth, Köln 16.5.2017
Landwehr, Vanessa, Köln 26.4.2017
Langer, Jochen, Köln 30.5.2017
Langner, Dipl.-Inform., Norbert, Bornheim 14.3.2017
Laux, Miriam, Köln 14.3.2017
Lee, Young-Zu, Köln 19.5.2017
Leufgen, Martin, Leverkusen 21.3.2017
Linden, Felix , Wuppertal 26.4.2017
Löwenkamp, Dr., Kirsten Maike, Langerwehe 24.5.2017
Lüning, Scarlett, Köln 21.3.2017
Lütgebaucks, Christian, Bonn 11.4.2017
Mach, JUDr., Tomas, Königswinter 30.5.2017
Magel, Alexander, Köln 21.3.2017
Mannino, Isgard, Köln 14.3.2017
Manthey, LL.M., Leslie, Bonn 3.5.2017
Mathieu, Mylène, Köln 14.3.2017
Maurer, Dania, Köln 21.3.2017
Mayer-Sandrock, Dr., Andrea, Leverkusen 24.4.2017
Medjdoub-Metinoglu, Salima, Köln 14.3.2017
Menzen, Karin, Bonn 26.4.2017
Mertsiotis, Konstantin, Brühl 21.3.2017
Mette, Antonella, Pulheim 13.6.2017
Minkner, Dr., Martin, Köln 16.5.2017
Mironjuk, Stefan, Bonn 22.4.2017
Miskewych, Maxim, Köln 3.4.2017
Moj, Markus, Köln 14.3.2017
Montag, Vivien, Köln 3.5.2017
Moschel, Dr., Florian, Aachen 30.5.2017
Müller, Daniel, Köln 16.5.2017
Müller, Maren, Aachen 2.5.2017
Munzel, LL.M. oec., Kai, Köln 30.5.2017
Nadarzinski, Ulf, Köln 16.5.2017
Neugebauer, Fabian, Köln 27.6.2017

Nowack, Manuela, Köln 14.3.2017
Olbertz, Andrea, Köln 14.3.2017
Orlowski, Anna, Köln 26.4.2017
Özdemir, Karaca Özkan, Bonn 14.3.2017
Pacher, Carina, Köln 20.4.2017
Patze, Anna Theresa, Köln 26.5.2017
Peters, Dr., Jörn, Köln 19.4.2017
Pieper, LL.M.Eur., Julia, Bonn 11.4.2017
Pischny, Franziska, Köln 26.4.2017
Pixberg, Daniel, Leverkusen 30.5.2017
Poguntke, Dr., David, Köln 26.6.2017
Prystawik, Phillip, Köln 2.5.2017
Przygode, Charlotte, Bonn 3.5.2017
Raabe, Frank, Aachen 15.6.2017
Raszawitz, Phillip, Köln 11.4.2017
Reimsbach, Madita, Köln 27.6.2017
Reitter, Antonia, Köln 26.4.2017
Remmel, Stefan, Köln 11.4.2017
Reske, Harald, Köln 27.6.2017
Riechert, Christian, Köln 22.5.2017
Rödding, Dr., Adalbert, Köln 26.6.2017
Rodenbach, Lars, Bergheim 20.6.2017
Rohdenburg, Philipp, Köln 21.3.2017
Rost, Catharina, Köln 16.5.2017
Runkel, LL.M., Christian, Köln 11.4.2017
Saatkamp, Christina, Köln 16.3.2017
Schaffrin, Dr., Daniel, Köln 27.6.2017
Schiller, LL.M., Kathrin, Köln 16.5.2017
Schindler-Glaser, Johannes, Siegburg 27.6.2017
Schleifenbaum, Matthias, Köln 24.5.2017
Schmidt, Christina, Bonn 3.5.2017
Schmidt, LL.M., Dennis, Köln 26.4.2017
Schmidt, Fabian, Bonn 26.4.2017
Scholz, Dr., Christopher, Köln 13.6.2017
Schückes, Anna, Köln 13.6.2017
Schulte-Richtering, Anke, Köln 11.4.2017
Schulze Wartenhorst, Jan Bernd, Köln 10.4.2017
Schunk, Stephanie, Sankt Augustin 14.3.2017
Schwindt, Dr., Michael, Bonn 4.4.2017
Seck, Hermann, Düren 11.4.2017
Siegel, Simon, Leverkusen 30.5.2017
Siep, Anno, Köln 24.6.2017
Stawska-Höbel, Magdalena, Köln 10.4.2017
Steinkemper, Hubert, Bonn 14.3.2017
Steuer, Eva, Köln 13.6.2017
Stiebert, Tom, Köln 11.4.2017
Strack, Dr., Friederike, Köln 19.5.2017
Stutzinger, Matthias, Köln 11.4.2017
Taus, Maximilian, Bonn 27.6.2017
Tigges, David, Köln 26.4.2017
Trebing, Christina, Köln 11.5.2017
Usebach, LL.M., Jens, Köln 3.4.2017
van Hövell tot Westerflier, Walburga Baronin,
Swisttal-Heimerzheim 16.6.2017
Vaupel, Jonas, Leverkusen 27.6.2017
Vitt, Dr., Maic, Köln 21.3.2017
Vogt, Julia, Hürth 14.3.2017
von Morr, Charlotte, Bonn 13.6.2017
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Waizner, Ingrid, Köln 16.5.2017
Wehrbein, Stephan, Jülich 11.4.2017
Weiler, Katharina, Bonn 16.3.2017
Weischer, Dr. iur, Jan-Willem, Köln 28.3.2017
Weiß, Christiane, Bonn 3.5.2017
Wellmann, LL.M., Susanne Rachel,
Bad Honnef 24.4.2017
Wenzel, Raphael, Köln 26.4.2017
Wiesner, Tobias, Köln 11.4.2017
Wilmes, Julien, Köln 16.5.2017
Winghofer, Isabel, Köln 27.6.2017
Wittenborn, Jan, Köln 17.3.2017
Wollmann, Jana, Köln 21.3.2017
Wulf, Julia, Bonn 14.3.2017
Wynands, Sabine, Stolberg 16.5.2017
Zimmermann, Dr., Anna-Gesine, Köln 16.5.2017
Zimmermann, Marc Thomas, Köln 24.4.2017

Gelöschte Mitglieder der RAK Köln

Achtermeyer, Dirk, Rheda-Wiedenbrück 9.4.2017
Alt, Petra, Königswinter 8.4.2017
Barsuhn, Renate, Köln 12.6.2017
Beckmann, Svenja, Leichlingen 27.3.2017
Beucher, Klaus, Köln 3.4.2017
Blajchman, Silja, Köln 24.6.2017
Böckl, Dr., Rupert, Bonn 1.6.2017
Brandt, Jan-Emanuel, Köln 5.4.2017
Braun, Irene, Waiblingen 8.4.2017
Breker, Johannes, Bonn 6.5.2017
Bürglen, Dr., Bernd, Köln 31.3.2017
Büscher, Fabian, Düsseldorf 12.5.2017
Chadenet, Pauline, Köln 30.6.2017
Dickers, Ansgar, Siegburg 17.6.2017
Diercks, Dr., Thorsten, Köln 31.3.2017
Düsing, Rolf Dieter, Bonn 31.3.2017
Elixmann, LL.M., Patrick J., Siegburg 10.4.2017
Fettes, Ernst, Leichlingen 24.5.2017
Franz, Stefan, Köln 13.6.2017
Fried, Maria-Eugenie, Köln 20.6.2017
Fritze, Dr., Alexander, Köln 11.5.2017
Georgi, Silke, EA Eindhoven 9.5.2017
Gilleßen, Vera, Köln 18.4.2017
Gölzenleuchter, Ralf, Leichlingen 18.3.2017
Görgen, Juliane, Neunkirchen 15.4.2017
Gosch, LL.M., Madita, Köln 23.6.2017
Gottschalk, LL.M., Jan, Köln 30.6.2017
Graf, Dr., Pia-Franziska, Köln 30.6.2017
Gramulla, Ursula, Köln 12.5.2017
Grauer, Florian, Köln 6.6.2017
Grollmann, Alexander, Brühl 13.4.2017
Guder, Thorsten, Köln 31.3.2017
Güntert, Helmut, Bonn 31.3.2017
Halbe, Katja, Köln 15.6.2017
Hartmann, Mirjam-Silke, Köln 24.3.2017
Heinick, Christian, Euskirchen 31.3.2017
Heinrichs, Winfried, Niederkassel 27.3.2017
Hellenbrand, Inga, Köln 19.3.2017
Henneke, Daniel, Köln 9.6.2017

Herzel-Günther, Sara, Köln 24.6.2017
Hoffstetter, Helmuth, Düren 22.3.2017
Honger, Rene, Würselen 31.3.2017
Hübner, Michael, Aachen 30.4.2017
Hummel, Claus-Jürgen, Eitorf 22.6.2017
Hümmerich, Philipp, Bonn 25.3.2017
Jägen, Karl, Köln 12.5.2017
Janke, Dr., Dieter, Leverkusen 25.3.2017
Jorde, Christoff, Herzogenrath 3.4.2017
Kalbitzer, Sylvia, Bonn 2.5.2017
Kamp, Dr., Johannes, Bonn 30.4.2017
Kelker, Dr., Alexandra, Köln 10.4.2017
Kessler, Max, Köln 17.3.2017
Kipp, Thomas, Köln 31.3.2017
Klooz, Katharina, Köln 31.3.2017
Knebel, Peter, Bonn 23.6.2017
Knell, Jutta, Sankt Augustin 20.5.2017
Knezovic’, Christian, Köln 8.5.2017
Kossmann, Christine, Bergisch Gladbach 28.6.2017
Kuhl, Thomas, Köln 31.5.2017
Küsters, LL.B., Karl-Georg, Köln 6.4.2017
Lageder, Anna, Köln 30.4.2017
Lambers, René, Köln 19.5.2017
Levelev, Daniel, Köln 29.6.2017
Lindner, Dr., Thomas, Köln 28.3.2017
Lindow, Simon, Köln 30.4.2017
Lödden, Christian, Köln 31.3.2017
Lowin, Oliver, Hürth 14.3.2017
Ludolph, Dietmar, Bonn 13.3.2017
Marschollek, Annett, Köln 26.4.2017
Martens, Fabian, Köln 26.5.2017
Matysek, Nina, Köln 30.4.2017
Meessen-Jeglin, Heidi, Aachen 13.5.2017
Metzger, Burkhard, Köln 1.5.2017
Mielcarek, Miriam, Zürich 12.6.2017
Mittelbach, Dr., Jürgen, Erftstadt 31.3.2017
Modlinger, LL.M., Anne, Köln 30.6.2017
Möhler, Rüdiger, Königswinter 27.5.2017
Moschel, Dr., Florian, Aachen 29.5.2017
Müller, Daniela, Köln 4.4.2017
Müller, Jörn, Köln 11.4.2017
Naumann, Dr., Stefan, Köln 29.3.2017
Nitschke, Andreas, Köln 8.4.2017
Nitschke, Dr., Hartmut, Köln 20.3.2017
Nürnberg, MBA, Achim Ernst, Bonn 18.3.2017
Paulsen, Katrin, Wassenberg 31.3.2017
Peters, Dr., Falk-Eckhart, Bonn 31.3.2017
Pfeifer, Reinhard, Köln 31.5.2017
Portner, Dr., Rosemarie, Bonn 31.5.2017
Prüm, Maximiliane, Bonn 3.4.2017
Puccio, LL.M., Giacomo Henrico, Bonn 5.4.2017
Pütz, Carolin, Hürth 31.5.2017
Rehberg, Harald, Hürth 16.3.2017
Reinert, Julia, Bergneustadt 30.4.2017
Riedel, Dr., Heidelinde, Köln 31.5.2017
Riemer, DrPH, Martin, Brühl 2.5.2017
Rogge, Alexandra, Köln 30.6.2017
Rohde, Horst, Köln 29.4.2017
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Rudaja-Melenberg, Lejla, Bonn 15.6.2017
Samek, Katharina, Leverkusen 31.3.2017
Sarac, Nikola, Aachen 17.5.2017
Schaaf, Joseph, Köln 29.5.2017
Schäfer, Gudrun, Köln 30.4.2017
Schattenberg, Dr., Rolf-Dieter, Aachen 30.4.2017
Scheben, Barbara, Köln 26.6.2017
Schenkelberg, Martin, Hennef 31.5.2017
Schleitzer , Beate, Emmerich 13.6.2017
Schlomberg, Philipp, Mönchengladbach 7.6.2017
Schmitt, Benno, Köln 25.5.2017
Schneider, Sebastian, Siegburg 18.5.2017
Schröder, Gerd, Bonn 30.6.2017
Schröder, Ursula, Bonn 30.6.2017
Schultes, Dr., Hans-Jörg, Bonn 22.6.2017
Schumacher, Samirah, Jülich 1.6.2017
Schwarzenthal, Miriam, Köln 30.4.2017
Schwerdtfeger, Daniela, Köln 31.3.2017
Seelbach, Dr., Annelen, Köln 3.6.2017
Seidel, Hendrik, Köln 3.4.2017
Siegel, LL.M., Caroline, Köln 20.3.2017
Söbbeke, Dr., Marie-Sophie, Bonn 15.5.2017

Spiekermann, Klaus, Bonn 31.3.2017
Spix, LL.M., Matthias, Köln 30.6.2017
Stein, Gabriele, Bonn 2.6.2017
Steinbrück, Birger, Köln 28.4.2017
Stockhausen, Ulrike, Königswinter 31.3.2017
Stracke, Bettina, Bad Neuenahr-Ahrweiler 6.6.2017
Stracke, Stephan, Bonn 6.6.2017
Strauch, René, Morsbach-Alzen 7.4.2017
Strauch, Wolfram, Aachen 14.4.2017
Strich, Dr., Franziska Ulrike, Köln 30.6.2017
Stubbe, Wolfgang, Bad Honnef 31.5.2017
Süßmilch, Jenny, Mechernich 26.6.2017
Tharra, Karoline, Eschweiler 29.5.2017
Thiem, Gunnar, Siegburg 30.6.2017
Towara, Dr., Cécile, Köln 28.4.2017
Udwari, René, Bonn 2.5.2017
Völker, Dr., Antje, Leverkusen 21.3.2017
von Notz, Isabelle, Leverkusen 15.5.2017
Weber , LL.M., Harald Ludwig, Bonn 11.5.2017
Weerth, Wilhelm, Bonn 15.3.2017
Weingart, Daniel, Köln 31.3.2017
Werthmann, Martin, Bonn 28.4.2017
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WER`S GLAUBT, WIRD SELIG... 

Weitere Informationen unter:  

www.rak-koeln.de/mediation
oder 0221 -  97 30 10 - 0

Eine Initiative der Rechtsanwaltskammer Köln

MEDIATION,  

DAS IST DOCH ZUERST TRALLALA 

         UND ANSCHLIESSEND HOPSASA!



Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 165628

Beck’sches Rechtsanwalts-

Handbuch

ISBN 978-3-406-67833-2

Anwaltswissen kompakt.

Jederzeit gut beraten 

Das erfolgreiche Handbuch verbindet die Darstellung von 

materiellem und prozessualem Recht mit Fragen des 

Berufsrechts und der Kanzleiorganisation. Es bietet

■ eine praxisgerechte Auswahl von 67 wichtigen Themen 

für Anwälte

■ eine kompakte und an der Praxis orientierte Darstellung 

mit über 150 Checklisten

■ wichtige Hinweise und Tipps zu den wesentlichen Fra-

gen der anwaltlichen Berufsausübung von erfahrenen 

Praktikern.

Alles, was der Anwalt braucht

Das umfassende Werk behandelt die wichtigsten Prozesse 

und Verfahren mit dem Schwerpunkt auf dem Zivilprozess 

und dem Zivilrecht. Erläutert sind aber auch der Kündi-

gungsschutzprozess, sozialrechtliche Verfahren, verwal-

tungsrechtliche Verfahren, strafrechtliche Verfahren u.a.m. 

Ebenfalls abgedeckt sind wichtige Bereiche wie strafrechtli-

che Risiken des Anwaltsberufs, das anwaltliche Gebühren-

recht (RVG), das Berufsrecht sowie die Kanzleiorganisation.

Neu in der 11. Auflage

ist ein Kapitel zum Stiftungsrecht. Berücksichtigt sind 

zudem folgende Neuerungen:

■ die Anforderungen durch das besondere elektronische 

Anwaltspostfach (beA)

■ die Mietpreisbremse

■ das 2. KostRMoG

■ die PKH-Reform 

Der Klassiker für die Handbibliothek des 
Rechtsanwalts

Besonders geeignet für Berufseinsteiger und Kanzlei-

Rechtsanwälte, die sich schnell in ein neues Rechtsgebiet 

einarbeiten müssen.



Justiz heute: zwischen 
Anspruch und Realität.

Von Joachim Wagner, promovierter Jurist und Journalist,  

war fast zehn Jahre Leiter und Moderator des Fernsehmagazins 

PANORAMA. Er ist auch Autor des Buches 

 »Vorsicht Rechtsanwalt«.

2017. VII, 270 Seiten. Gebunden € 29,80

ISBN 978-3-406-70714-8 

Durch die hohe Belastung von Richtern und Staats-

anwälten ist eine neue Rechtsprechungskultur ent-

standen: Die traditionelle Rechtsprechung wird 

ersetzt. 

Die These von der Überlastung der Justiz könnte eine 

Mär sein, wenn nur die Arbeit gerechter verteilt wäre. 

Das haben fast 

anwälten und Rechtsanwälten ergeben. 

Auf ihrer Basis beschreibt das Buch unter anderem das 

ungeklärte Selbstverständnis der Richter, eine neue 

junge Richtergeneration sowie die Feminisierung der 

Justiz und ihre Folgen.

Erhältlich im Buchhandel oder bei: | Verlag C.H.BECK oHG ·  
80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 166760

Tel. 07066 - 90 08 0
Fax 07066 - 90 08 22
Kontakt@ARBER-seminare.de 
www.ARBER-seminare.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.ARBER-seminare.de
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mit Durchführungsgarantieg gmit Durcrchfüführurungsggararantitie

Es geht kein Mensch 
über diese Erde,  
den Gott nicht liebt.

Bethel setzt sich für Menschen  
mit Behinderungen ein.

Friedrich von Bodelschwingh

  
www.bethel.de

37
7

Fallen Sie auf!

Rahmen Sie Ihre Anzeige ein oder  

nutzen Sie Ihr Firmenlogo.

Ohne Gestaltungs rasterangaben 

wird Ihre Anzeige im Fließsatz  

ohne Rahmen veröffentlicht. 

Beilagenhinweis

Mit diesem Heft verbreiten wir
Gesamtbeilagen von

Rechtsanwaltskammer Köln

C.H.BECK oHG

Wir bitten unsere Leser um Beachtung!



Überzeugen mit Stil.

Von Tonio Walter

ISBN 978-3-406-69867-5

Juristische Texte

genießen einen verheerenden Ruf. Die Vorwürfe 

reichen von Schachtelsätzen über Substantivierungen 

bis hin zur unverständlichen Fachterminologie.

Besser machen

lässt sich in der Tat vieles, und zwar mit ganz ein-

fachen Mitteln. Die Kleine Stilkunde für Juristen 

sensibilisiert ihre Leser auf sympathische Weise für  

die weitverbreiteten Schwächen der Juristensprache 

und hilft, die eigenen Texte lesbarer, überzeugender, 

erfolgreicher zu gestalten. Dabei garantiert die 

gesunde Mischung aus Stilregeln, Beispielen, kleinen 

Übungen sowie Exkursen in Sprachwissenschaft, 

Literatur und Geschichte eine ebenso anschauliche 

wie nutzbringende Lektüre.

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG ·  
80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 166877

Tel. 07066 - 90 08 0
Fax 07066 - 90 08 22
Kontakt@ARBER-seminare.de 
www.ARBER-seminare.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.ARBER-seminare.de

KölnKöln § 15 FAO Seminare§ 15 FAFAO Semininarere§§§§

Update Steuerrecht

am 19.10.2017 | 7,5 Nettozeitstunden

Umsatzsteuer-Sonderprüfung

am 20.10.2017 | 7,5 Nettozeitstunden

017017202022 1100 7700222200001177
Vermögensauseinandersetzung im Familienrecht

am 12.10.2017 | 7,5 Nettozeitstunden

Internationales Familienrecht

am 13.10.2017 | 7,5 Nettozeitstunden

Familienrecht

Medizinrecht

Steuerrecht

Arzneimittel- und Apothekenrecht aktuell

am 12.10.2017 | 7,5 Nettozeitstunden

Arztstrafrecht aktuell

am 13.10.2017 | 7,5 Nettozeitstunden

Kombinieren Sie Ihre § 15 FAO-Seminare nach e Ihren Bedürfnissen. n
Sie erhalten für die Buchung des  2. Seminars auf dieses einen Rabatt von 15%*
und ab dem 3. Seminar auf dieses sogar 30%* - egal in welchem Fachbereich!

Kombipreise - Entscheiden Sie selbst! 

2. Seminar 15%
3. Seminar 30%
und alle folgenden

15-Std. Kombi-Rabatt 

Wichtig für alle.

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG ·  
80791 München | bestellung@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 134763

Vorsorge für Unfall, 

Krankheit und Alter

Broschüre, herausgegeben 

vom Bayerischen Staats-

ministerium der Justiz, 

Geheftet € 5,50

ISBN 978-3-406-70879-4



VERLAG C.H.BECK
Recht – Steuern – Wirtschaft

Die Verlagsgruppe C.H.BECK ist mit ihrem Verlagsgeschäft, ihren Druckereien, 
Buchhandlungen und Beteiligungen ein führendes Medienunternehmen. Mehr als 
2.000 Mitarbeiter an verschiedenen europäischen Standorten produzieren und 
vertreiben ein breites juristisches und wissenschaftliches Fachprogramm – vom 
Printmedium bis zu komplexen Internet-Datenbank-Lösungen.

Für die Anzeigenvermarktung zweier juristischer Fachzeitschriften im Raum  
Köln/Bonn/Aachen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen ortsansässigen

freiberuflichen Anzeigenprofi (m/w)  
auf Provisionsbasis

Ihr Profil:
–  Sie haben Erfahrung in der Anzeigenakquise für Printmedien,  

vorzugsweise im Fachzeitschriftenbereich.
–  Sie verfügen über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im oben  

beschriebenen regionalen Anzeigenmarkt.
–  Sie sind kommunikationsstark, versiert im Umgang mit Kunden und  

können sich schnell in neue Themen einarbeiten.

Ihre Aufgaben:
–  Selbstständige telefonische und persönliche Kundenbetreuung
–  Neukundenakquise
–  Zusammenarbeit mit unserer Anzeigenabteilung
–  Regelmäßiges Reporting an die Anzeigenverkaufsleitung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an den Verlag C.H.BECK oHG,
z. H. Herrn Matthias Schleibinger, Wilhelmstr. 9, 80801 München oder per E-Mail 
an matthias.schleibinger@beck.de.



Mehr unter www.ra-micro.de/v

INFOLINE: 0800 726 42 76

Das Baukastensystem für 
jede Kanzleigröße

vKanzlei-EDV 

Rationalisieren und Sparen durch 
PC-Netzwerk-Virtualisierung:

•  Systemunabhängiger Remote-Zugriff 
auf RA-MICRO

•  Höchste Datensicherheit 

•  Günstige virtuelle PCs statt 
teurer Hardware

Für beliebig viele 
virtuelle Arbeitsplätze 

zu den Themen: DictaNet Go App, Notariat, E-Workfl ow u.v.m.

KOSTENLOSE Online-Seminare

www.ra-micro.de/rmoa

V i r t u e l l e  K a n z l e i - E D V


